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Bonn, den 26. Oktober 1966 

Deutscher Bundestag 
5. Wahlperiode 

Drucksache V/1046 

An den Herrn 
Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den 

Entwurf eines Gesetzes zu dem Abkommen 

vom 18. April 1966 zwischen der Bundes

-

republik Deutschland und dem Königreich 

Griechenland zur Vermeidung der Doppel

-

besteuerung und. zur Verhinderung der 

Steuerverkürzung bei den Steuern vom Ein

-

kommen und vom Vermögen sowie bei der 

Gewerbesteuer 

nebst Begründung mit der Bitte, die Beschlußfassung des Deut-
schen Bundestages herbeizuführen. 

Abdrucke des Abkommens in deutscher, griechischer und eng-
lischer Sprache sowie einer Denkschrift zu dem Abkommen 
liegen diesem Schreiben bei. 

Der Gesetzentwurf ist von den Bundesministern der Finanzen 
und des Auswärtigen gemeinsam erstellt worden. 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 14. Oktober 1966 gemäß 
Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, gegen den 
Gesetzentwurf keine Einwendungen zu erheben. Er ist der An-
sicht, daß das Gesetz seiner Zustimmung bedarf. 

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers 

Mende 
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Entwurf eines Gesetzes 
zu dem Abkommen vom 18. April 1966 

zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Griechenland 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 

und zur Verhinderung der Steuerverkürzung 
bei den Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 

sowie bei der Gewerbesteuer 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Dem in Athen am 18. April 1966 unterzeichneten 
Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und dem Königreich Griechenland zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung 
der Steuerverkürzung bei den Steuern vom Ein-
kommen und vom Vermögen sowie bei der Ge-
werbesteuer wird zugestimmt. Das Abkommen wird 
nachstehend veröffentlicht. 

Artikel 2 

(1) Die Verordnung zur Beseitigung von Doppel-
besteuerungen auf dem Gebiet der direkten Steuern 
im Verhältnis zu Griechenland vom 15. Juni 1944 
(Reichsgesetzbl. II S. 47) wird mit Wirkung vom In-
krafttreten des Abkommens an aufgehoben. Die 
Verordnung ist letztmals auf Steuern anzuwenden, 
die für das Kalenderjahr 1963 erhoben werden. 

(2) Soweit sich auf Grund des Absatzes 1 Satz 2 
dieses Artikels oder auf Grund des Artikels XXIII 
Abs. 2 des Abkommens für die Zeit bis zum Beginn 
des Jahres, in dem das Abkommen in Kraft tritt, bei 
der jeweiligen Steuerart insgesamt eine höhere Be-
lastung ergibt, als sie nach den Rechtsvorschriften 
vor Inkrafttreten des Abkommens bestand, wird der 
Steuermehrbetrag nicht erhoben. 

Artikel 3 

Dieses Gesetz gilt auch im Land Berlin, sofern das 
Land Berlin die Anwendung dieses Gesetzes fest-
stellt. 

Artikel 4 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage seiner Verkün-
dung in Kraft. 

(2) Der Tag, an dem das Abkommen nach seinem 
Artikel XXIII Abs. 2 in Kraft tritt, ist im Bundes-
gesetzblatt bekanntzugeben. 
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Begründung 

Zu Artikel 1 

Das Abkommen bedarf nach Artikel 59 Abs. 2 Satz 1 
des Grundgesetzes der Zustimmung des Bundes-
tages, weil sich das Abkommen auf Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen sowie auf die Ge-
werbesteuer und damit auf Gegenstände der Bun-
desgesetzgebung bezieht. Die Zustimmung des Bun-
desrates ist nach Artikel 105 Abs. 3 des Grundge-
setzes erforderlich, weil das Aufkommen aus den 
vorn Abkommen betroffenen Steuern gemäß Arti-
kel 106 des Grundgesetzes ganz oder zum Teil den 
Ländern und den Gemeinden zufließt. 

Zu Artikel 2 

Das Abkommen ersetzt von dem in Artikel XXIII 
Abs. 2 des Abkommens festgesetzten Zeitpunkt ab 
die bisher in beiden Ländern bestehenden, auf der 
Grundlage der Gegenseitigkeit erlassenen nationa-
len Rechtsvorschriften zur ,Vermeidung der Doppel-
besteuerung auf dem Gebiet der direkten Steuern. 
Absatz 1 hebt die dazu auf deutscher Seite ergangene 
Verordnung zur Vermeidung von Doppelbesteue-
rungen auf dem Gebiet der direkten Steuern vom 
15. Juni 1944 (Reichsgesetzbl. II S. 47) mit Wirkung 
vom Inkrafttreten des Abkommens an auf und 
stimmt letztmalige Anwendung der Verordnung und 
erstmalige Anwendung des Abkommens aufeinan-
der ab. 

Nach der 1963 vereinbarten Abkommensregelung ist 
das Abkommen erstmals auf Steuern anzuwenden, 
die für das Kalenderjahr 1964 erhoben werden. Da 
das Abkommen wesentliche Verbesserungen bringt, 
soll es dabei verbleiben, obwohl das Abkommen 
entgegen den ursprünglichen Erwartungen der Ver- 

handlungsdelegationen erst am 18. April 1966 unter-
zeichnet werden konnte. In besonders gelagerten 
Einzelfällen kann nach dem Abkommen aber die 
Gesamtbelastung an deutscher und griechischer 
Steuer höher sein, als nach den bisherigen Rechts-
vorschriften. Um die Rechtsstellung des Steuerpflich-
tigen nicht rückwirkend zu verschlechtern, sieht Ab-
satz 2 vor, daß in solchen Fällen eine etwaige 
deutsche Mehrsteuer nicht erhoben wird, soweit ihr 
nicht eine Entlastung an griechischen Steuern gegen-
übersteht. 

Zu Artikel 3 

Das Abkommen soll auch im Land Berlin Anwen-
dung finden; das Gesetz enthält daher che übliche 
Berlin-Klausel. 

Zu Artikel 4 

Absatz 1 entspricht den Erfordernissen des Arti-
kels 82 Abs. 2 des Grundgesetzes. 

Nach Absatz 2 ist der Zeitpunkt, an dem das All-
kommen nach seinem Artikel XXIII Abs. 2 in Kraft 
tritt, im Bundesgesetzblatt bekanntzugeben. 

Durch das Abkommen werden sich die Steuerein-
nahmen des Bundes, der Lander und der Gemeinden 
gegenüber dem Rechtszustand nach den zur Zeit gül-
tigen Vorschriften mindern. Dem stehen jedoch 
Mehreinnahmen gegenüber, weil in gewissen Fällen 
die bisher eingeräumten Ermäßigungen der deut-
schen Steuern nicht mehr oder nicht mehr in der bis-
herigen Höhe zu gewähren sind. Das sich daraus er-
gebende Mehr- oder Minderaufkommen wird in je-
dem Fall für cien öffentlichen Gesamthaushalt unbe-
deutend sein. 
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Abkommen 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland 

und dem Königreich Griechenland 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung 

der Steuerverkürzung bei den Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
sowie bei der Gewerbesteuer 

Agreement 
between the Federal Republic of Germany 

and the Kingdom of Greece 
for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention 

of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and Capital 
and to the Trade Tax 

DER PRÄSIDENT DER 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

und 
SEINE MAJESTÄT DER 

KÖNIG VON GRIECHENLAND, 

VON DEM WUNSCHE GELEITET, 
bei den Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen sowie bei der Ge-
werbesteuer die Doppelbesteuerung zu 
vermeiden und die Steuerverkürzung 
zu verhindern, 

SIND ÜBEREINGEKOMMEN, das 
folgende Abkommen zu schließen. Zu 
diesem Zwecke haben sie zu ihren 
Bevollmächtigten ernannt: 

Der Präsident 
der Bundesrepublik Deutschland: 

Herrn Oskar Schlitter, 
Botschafter der Bundesrepublik 

Deutschland in Athen, 

Seine Majestät 
der König von Griechenland: 

Herrn Theocharis Rendis, 
Staatssekretär im Königlich 

Griechischen Außenministerium. 

Die Bevollmächtigten haben nach 
Mitteilung ihrer in guter und gehöri-
ger Form befundenen Vollmachten 
folgendes vereinbart: 

THE PRESIDENT OF THE 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 

and 
HIS MAJESTY 

THE KING OF THE HELLENES, 

DESIRING to avoid double taxation 
and to prevent fiscal evasion with 
respect to taxes on income and capi-
tal and to the trade tax 

HAVE AGREED to conclude the fol-
lowing Agreement. For that purpose 
they have appointed as their pleni-
potentiaries: 

The President 
of the Federal Republic of Germany: 

H. E. M. Oskar Schlitter 
Ambassador of the Federal Republic 

of Germany. 

His Majesty the King of the Hellenes: 

H. E. M. Th. Rendis 
Under Secretary of State. 

The plenipotentiaries, having com-
municated to one another their full 
powers, found in good and due form, 
have agreed as follows: 
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Artikel 1 

(1) Steuern im Sinne dieses Ab-
kommens sind: 

1. in der Bundesrepublik Deutschland: 

die Einkommensteuer, 

die Körperschaftsteuer, 

die Vermögensteuer und 

die Gewerbesteuer 
(im folgenden als „deutsche Steuer" 
bezeichnet) ; 

2. im Königreich Griechenland: 

die Einkommensteuer der natür-
lichen Personen und die Einkom-
mensteuer der juristischen Per-
sonen 

(im folgenden als „griechische 
Steuer" bezeichnet). 

(2) Dieses Abkommen gilt auch für 
alle Steuern gleicher oder ähnlicher 
Art, die künftig neben den bestehen-
den Steuern oder an deren Stelle er

-

hohen werden. 

Artikel II 

(1) Soweit der Zusammenhang nichts 
anderes erfordert, gilt für dieses Ab-
kommen folgendes: 

1. Der Ausdruck „Steuer" bedeutet 
je nach dem Zusammenhang die 
deutsche Steuer oder die griechi-
sche Steuer. 

2. Der Ausdruck „Person" umfaßt 
natürliche Personen und Gesell-
schaften. 

3. Der Ausdruck „Gesellschaft" be-
deutet eine juristische Person oder 
einen anderen Rechtsträger, der 
nach dem Recht der Bundesrepu-
blik Deutschland steuerlich als ju-
ristische Person behandelt wird, 
und einen nach dem Recht des 
Königreichs Griechenland errichte-
ten Rechtsträger. 

4. (a) Der Ausdruck „eine in einem 
Vertragstaat ansässige Person" 
bezeichnet eine Person, die 
nach dem Recht dieses Staates 
dort auf Grund ihres Wohn-
sitzes, ihres ständigen Aufent-
haltes, des Ortes ihrer Ge-
schäftsleitung oder eines an-
deren ähnlichen Merkmals 
steuerpflichtig ist. 

(b) Ist nach Buchstabe (a) eine 
natürliche Person in beiden 
Vertragstaaten ansässig, so gilt 
folgendes: 

(aa) Die Person gilt als in dem 
Vertragstaat ansässig, in 
dem sie über eine ständige 

Article I 

(1) The taxes which are the subject 
of this Agreement are: 

1. in the Federal Republic of Ger-
many: 

the Einkommensteuer (income tax), 

the Körperschattsteuer (corporation 
tax), 

the Vermögensteuer (capital tax) 
and 

the Gewerbesteuer (trade tax) 
(hereinafter referred to as "Federal 
Republic tax") ; 

2. in the Kingdom of Greece: 

the income tax on natural persons 
(Einkommensteuer der natürlichen 
Personen) and 
the income tax on legal persons 
(Einkommensteuer der juristischen 
Personen) 
(hereinafter referred to as "Greek 
tax"). 

(2) This Agreement shall also ap-
ply to any identical or substantially 
similar taxes which are subsequently 
imposed in addition to, or in place of 
the existing taxes. 

Article II 

(i) In this Agreement, unless the 
context otherwise requires: 

1. The term "tax" means Federal Re-
public tax or Greek tax, as the 
context requires. 

2. The term "person" includes indi-
viduals and companies. 

3. The terni "company " means any 
body corporate, any entity which 
is treated as a body corporate for 

. tax purposes under the laws of 
the Federal Republic of Germany 
and any legal entit\ established 
under the laws of the Kingdom of 
Greece. 

4. (a) The term "resident of a Con-
tracting State" means any per-
son who, under the law of that 
State, is liable to taxation 
therein by reason of his domi-
cile, residence, place of man-
agement or an) other similar 
criterion. 

(b) Where b\ reason of the  provi-
sions of the preceding para-
graph an individual is a resi-
dent of both Contracting States 
the following rules shall apply : 

(aa) He shall be deemed to be 
a resident of the Con-
tracting State in which he 
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Wohnstätte verfügt. Ver-
fügt sie in beiden Ver-
tragstaaten über eine stän-
dige Wohnstätte, so gilt 
sie als in dem Vertrag-
staat ansässig, zu dem sie 
die engeren persönlichen 
und wirtschaftlichen Be-
ziehungen hat (Mittel-
punkt der Lebensinteres-
sen). 

(bb) Kann nicht bestimmt wer-
den, in welchem Vertrag-
staat die Person den Mit-
telpunkt der Lebensinter-
essen hat, oder verfügt sie 
in keinem der Vertrag-
staaten über eine ständige 
Wohnstätte, so gilt sie als 
in dem Vertragstaat an-
sässig, in dem sie ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt 
hat. 

(cc) Hat die Person ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt in 
beiden Vertragstaaten 
oder in keinem der Ver-
tragstaaten, so gilt sie als 
in dem Vertragstaat an-
sässig, dessen Staatsange-
hörigkeit sie besitzt. 

(dd) Besitzt die Person die 
Staatsangehörigkeit beider 
Vertragstaaten oder kei-
nes Vertragstaates, so re-
geln die zuständigen Be-
hörden der Vertragstaaten 
die Frage in gegenseiti-
gem Einvernehmen. 

(c) Ist nach Buchstabe (a) eine Ge-
sellschaft in beiden Vertrag-
staaten ansässig, so gilt sie als 
in dem Vertragstaat ansässig, 
in dem sich der Ort ihrer tat-
sächlichen Geschäftsleitung be-
findet. Dasselbe gilt für Per-
sonengesellschaften und andere 
Personenvereinigungen, die 
nach den für sie maßgebenden 
innerstaatlichen Gesetzen keine 
juristischen Personen sind, 

5. Der Ausdruck „deutsches Unter-
nehmen" bezeichnet ein gewerb-
liches Unternehmen, das von einer 
in der Bundesrepublik Deutschland 
ansässigen Person betrieben wird, 
und der Ausdruck „griechisches 
Unternehmen" ein gewerbliches 
Unternehmen, das von einer im 
Königreich Griechenland ansässi-
gen Person betrieben wird; die 
Ausdrücke „Unternehmen eines 
Vertragstaates" und „Unterneh-
men des anderen Vertragstaates" 
bezeichnen je nach dem Zusam-
menhang ein deutsches oder ein 
griechisches Unternehmen. 

6. Der Ausdruck „gewerbliche Ge-
winne" umfaßt auch die Mieten 

has a permanent home a-
vailable to him. If he has 
a permanent home avail-
able to him in both Con-
tracting States, he shall 
he deemed to be a resi-
dent of the Contracting 
State with which his per-
sonal and economic rela-
tions are closest (centre 
of vital interests) ; 

(bb) it the Contracting State 
in which he has his centre 
of vital interests cannot  
be determined, or if he 
has not a permanent home 
available to him in either 
Contracting State, he shall 
be deemed to be a res-
ident of the Contracting 
State in which he has a 
habitual abode; 

(cc) if he has a habitual abode 
in both Contracting States 
or in neither of them, he 
shall be deemed to be a 
resident of the Contract-
ing State of which he is a 
national; 

(dd) if he is a national of both 
Contracting States or of 
neither of them, the com

-

petent authorities of the 
Contracting States shall 
determine the question by 
mutual agreement. 

(c) Where by reason of the pro-
visions of the preceding sub-
paragraph (a) a company is a 
resident of both Contracting 
States then it shall be deemed 
to be a resident of the Con-
tracting State in which its 
place of effective management 
is situated. The same provision 
shall apply to partnerships and 
associations which under the 
national laws by which they 
are governed are not legal 
persons. 

5. The terms "Federal Republic enter-
prise" and "Greek enterprise" 
mean respectively an industrial 
or commercial enterprise or under-
taking carried on by a resident of 
the Federal Republic of Germany 
and an industrial or commercial 
enterprise or undertaking carried 
on by a resident of the Kingdom 
of Greece; and the terms "enter-
prise of a Contracting State" and 
"enterprise of the other Contract-
ing State" mean a Federal Re-
public enterprise or a Greek enter-
prise, as the context requires. 

6. The term "industrial and commer-
cial profits" includes rents and 
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und Lizenzgebühren für kinemato-
graphische Filme. 

7. (a) Der Ausdruck „Betriebstätte" 
bedeutet eine feste Geschäfts-
einrichtung, in der die Tätig-
keit des Unternehmens ganz 
oder teilweise ausgeübt wird. 

(b) Als Betriebstätten gelten ins-
besondere: 

ein Ort der Leitung, 

eine Zweigniederlassung, 

eine Geschäftsstelle, 

eine Fabrikationsstätte, 

eine Werkstätte, 

ein Bergwerk, ein Steinbruch 
oder eine andere Stätte der 
Ausbeutung von Bodenschät

-

zen,  

eine Bauausführung oder Mon-
tage, deren Dauer zwölf Mo-
nate überschreitet. 

(c) Als Betriebstätten gelten nicht: 

Einrichtungen, die ausschließ-
lich zur Lagerung, Ausstellung 
oder Auslieferung von Gütern 
oder Waren des Unternehmens 
benutzt werden; 

Bestände von Gütern oder 
Waren des Unternehmens, die 
ausschließlich zur Lagerung, 
Ausstellung oder Auslieferung 
unterhalten werden; 

Bestände von Gütern oder Wa-
ren des Unternehmens, die 
ausschließlich zu dem Zweck 
unterhalten werden, durch ein 
anderes Unternehmen bearbei-
tet oder verarbeitet zu werden; 

eine feste Geschäftseinrichtung, 
die ausschließlich zu dem 
Zweck unterhalten wird, für 
das Unternehmen Güter oder 
Waren einzukaufen oder Infor-
mationen zu beschaffen; 

eine feste Geschäftseinrichtung, 
die ausschließlich zu dem 
Zweck unterhalten wird, für 
das Unternehmen zu werben, 
Informationen zu erteilen, wis-
senschaftliche Forschung zu be-
treiben oder ähnliche Tätig-
keiten auszuüben, die vorbe-
reitender Art sind oder eine 
Hilfstätigkeit darstellen. 

(d) Ist eine Person - mit Aus-
nahme eines unabhängigen 
Vertreters im Sinne des Buch-
staben e -- in einem Vertrag-
staat für ein Unternehmen des 
anderen Vertragstaates tätig, 
so gilt eine in dem erstgenann-
ten Staate gelegene Betrieb-
stätte als gegeben, wenn die 
Person eine Vollmacht besitzt, 
im Namen des Unternehmens 
Verträge abzuschließen, und 
die Vollmacht in diesem Staate 
gewöhnlich ausübt, es sei denn, 

royalties in respect of cinemato-
graph films. 

7. (a) The terni "permanent estab-
lishment" means a fixed place 
of business in which the busi-
ness of the enterprise is wholly 
or partly carried on. 

(b) A permanent establishment 
shall include especially: 

a place of management; 

a branch; 

an office; 

a factory; 

a workshop; 

a mine, quarry or other place 
of extraction of natural re-
sources; 

a building site or construction 
or assembly project which 
exists for more than twelve 
months. 

(c) The terni "permanent establish-
ment" shall not be  deemed to 
include: 

the use of facilities solely for 
the purpose of storage, display 
or delivery of goods or merchan-
dise belonging to the enter-
prise; 

the maintenance of a stock of 
goods or merchandise belong-
ing to the enterprise solely for 
the purpose of storage, display 
or delivery ; 

the maintenance of cl stock of 
goods or merchandise belong-
ing to the enterprise solely for 
the purpose of processing by 
another enterprise; 

the maintenance of a fixed 
place of business solely for the 
purpose of purchasing goods 
or merchandise, or for collect-
ing information, for the enter-
prise; 

the maintenance of a fixed 
place of business solely for 
the purpose of advertising, for 
the supply of information, for 
scientific research or for sim-
ilar activities which have a 
preparatory or auxiliary char-
acter, for the enterprise. 

(d) A person acting in a Contract-
ing State on behalf of an enter-
prise of the other Contracting 
State—other than an agent of 
an independent status to whom 
sub-paragraph (e) applies—
shall be deemed to be a per-
manent establishment in the 
first-mentioned State if he has 
and habitually exercises in that 
State an authority to conclude 
contracts in the name of the 
enterprise, unless his activities 
are limited to the purchase of 
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daß sich ihre Tätigkeit auf den 
Einkauf von Gütern oder Wa-
ren für das Unternehmen be-
schränkt. 

(e) Ein Unternehmen eines Ver-
tragstaates wird nicht schon 
deshalb so behandelt, als habe 
es eine Betriebstätte in dem 
anderen Vertragstaat, weil es 
dort seine Tätigkeit durch 
einen Makler, Kommissionär 
oder einen anderen unabhän-
gigen Vertreter ausübt, sofern 
diese Personen im Rahmen 
ihrer ordentlichen Geschäfts-
tätigkeit handeln. 

(f) Allein dadurch, daß eine in 
einem Vertragstaat ansässige 
Gesellschaft eine Gesellschaft 
beherrscht oder von einer Ge-
sellschaft beherrscht wird, die 
in dem anderen Vertragstaat 
ansässig ist oder dort (ent-
weder durch eine Betriebstätte 
oder in anderer Weise) ihre 
Tätigkeit ausübt, wird eine der 
beiden Gesellschaften nicht zur 
Betriebstätte der anderen. 

8. Der Ausdruck „Ruhegehalt" be-
zeichnet regelmäßig wiederkeh-
rende Vergütungen, die für frühere 
Dienstleistungen oder zum Aus-
gleich von Schäden gewährt wer-
den. 

9. Der Ausdruck „Rente" bezeichnet 
einen bestimmten Betrag, der re-
gelmäßig zu festgesetzten Zeit-
punkten lebenslänglich oder wäh-
rend eines bestimmten oder be-
stimmbaren Zeitabschnitts zahlbar 
ist. 

10. Der Ausdruck „zuständige Be-
hörde" bezeichnet auf seiten des 
Königreichs Griechenland das Fi-
nanzministerium, auf seiten der 
Bundesrepublik Deutschland den 
Bundesminister der Finanzen. 

(2) Bei der Anwendung dieses Ab-
kommens in einem Vertragstaat hat 
jeder Begriff, der in diesem Abkom-
men nicht bestimmt worden ist, die-
selbe Bedeutung wie in den in diesem 
Staat geltenden Gesetzen, die sich auf 
Steuern im Sinne dieses Abkommens 
beziehen, falls der Zusammenhang 
keine andere Auslegung erfordert. 

Artikel III 

(1) Gewerbliche Gewinne eines Un-
ternehmens eines Vertragstaates kön-
nen nur in diesem Staate besteuert 
werden, es sei denn, daß das Unter-
nehmen in dem anderen Vertragstaat 
eine gewerbliche Tätigkeit durch eine 
dort gelegene Betriebstätte ausübt. Übt 
das Unternehmen in dem anderen 
Staat eine gewerbliche Tätigkeit durch 
eine dort gelegene Betriebstätte aus, 
so können die Gewinne in dem ande

-

goods or merchandise for the 
enterprise. 

(e) An enterprise of a Contract-
ing State shall not be deemed 
to have a permanent establish-
ment in the other Contracting 
State merely because it carries 
on business in that other State 
through a broker, general com-
mission agent or any other 
agent of an independent status, 
where such persons are acting 
in the ordinary course of their 
business. 

(f) The fact that a company which 
is a resident of a Contracting 
State controls or is controlled 
by a company which is a res-
ident of the other Contracting 
State, or which carries on busi-
ness in that other State 
(whether through a permanent 
establishment or otherwise), 
shall not of itself constitute 
either company a permanent 
establishment of the other. 

8. The term "pension" means periodic 
payments made in consideration 
of services rendered or by way 
of compensation for injuries re-
ceived. 

9. The term "annuity" means a stated 
sum payable periodically at stated 
times during life or during a speci-
fied or ascertainable period of 
time. 

10. The term "competent authorities" 
means in the case of the Kingdom 
of Greece, the Ministry of Finance, 
and in the case of the Federal Re-
public of Germany, the Federal 
Minister of Finance. 

(2) In the application of the pro-
visions of this Agreement in a Con-
tracting State any term not otherwise 
defined in this Agreement, shall, un-
less the context otherwise requires, 
have the meaning which it has under 
the laws in force in that State relating 
to the taxes which are the subject of 
this Agreement. 

Article III 

(1) The industrial or commercial 
profits of an enterprise of a Contract-
ing State shall be taxable only in that 
State unless the enterprise carries on 
a trade or business in the other Con-
tracting State through a permanent 
establishment situated therein. If it 
carries on a trade or business in that 
other State through a permanent estab-
lishment situated therein, tax may be 
imposed on those profits in the other 
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ren Staate besteuert werden, jedoch 
nur insoweit, als sie dieser Betrieb-
stätte zugerechnet werden können. 

(2) Übt ein Unternehmen eines Ver-
tragstaates in dem anderen Vertrag-
staat eine gewerbliche Tätigkeit durch 
eine dort gelegene Betriebstätte aus, 
so sind dieser Betriebstätte die ge-
werblichen Gewinne zuzurechnen, die 
sie in diesem anderen Staate als un-
abhängiges Unternehmen mit gleicher 
oder ähnlicher Tätigkeit unter gleichen 
oder ähnlichen Bedingungen und un-
abhängig von dem Unternehmen hätte 
erzielen können, dessen Betriebstätte 
sie ist. 

(3) Bei der Ermittlung der gewerb-
lichen Gewinne einer Betriebstätte 
können alle der Betriebstätte billiger-
weise zuzurechnenden Ausgaben ein-
schließlich der anteiligen Geschäfts

-

führungs- und allgemeinen Verwal-
tungskosten abgezogen werden. 

(4) Gewinne eines Unternehmens 
eines Vertragstaates dürfen einer in 
dem anderen Vertragstaat gelegenen 
Betriebstätte nicht schon deshalb zu-
gerechnet werden, weil das Unterneh-
men in diesem anderen Staate Güter 
oder Waren erwirbt. 

(5) Absatz 1 ist nicht so auszulegen, 
als hindere er einen Vertragstaat, die 
aus Quellen innerhalb seines Hoheits-
gebietes einer in dem anderen Ver-
tragstaat ansässigen Person zufließen-
den Einkünfte (z. B. Dividenden, Mie-
ten) nach Maßgabe dieses Abkom-
ens zu besteuern, wenn diese Ein-
künfte keiner in dem erstgenannten 
Staate gelegenen Betriebstätte zuzu-
rechnen sind. 

(6) Absatz 1 gilt entsprechend für 
die nicht nach dem Gewerbeertrag 
berechnete Gewerbesteuer. 

Artikel IV 

Wenn 

(a) ein Unternehmen eines Vertrag-
staates unmittelbar oder mittelbar 
an der Geschäftsleitung, der Kon-
trolle oder am Kapital eines Unter-
nehmens des anderen Vertragstaa-
tes beteiligt ist, oder 

(b) dieselben Personen unmittelbar 
oder mittelbar an der Geschäfts-
leitung, der Kontrolle oder am 
Kapital eines Unternehmens eines 
Vertragstaates und eines Unter-
nehmens des anderen Vertrag-
staates beteiligt sind, 

und in diesen Fällen zwischen den 
beiden Unternehmen hinsichtlich ihrer 
kaufmännischen oder finanziellen Be-
ziehungen Bedingungen vereinbart 
oder auferlegt werden, die von denen 

State but only on so much of them 
as is attributable to that permanent 
establishment. 

(2) Where an enterprise of a Con-
tracting State carries on a trade or 
business in the other Contracting State 
through a permanent establishment 
situated therein, there shall be at-
tributed to the permanent establish-
ment the industrial or commercial prof-
its which it might be expected to 
derive in that other State if it were 
an independent enterprise engaged in 
the same or similar activities under 
the same or similar conditions and 
dealing at arm's length with the enter-
prise of which it is a permanent estab-
lishment. 

(3) In determining industrial or com-
mercial profits of a permanent estab-
lishment there shall be allowed as de-
ductions all expenses reasonably al-
locable to the permanent establish-
ment, including executive and general 
administrative expenses so allocable. 

(4) No portion of any profits arising 
to an enterprise of a Contracting State 
shall be attributed to a permanent 
establishment situated in the other 
Contracting State by reason of the 
mere purchase of goods or merchandise 
within that other State by the enter-
prise. 

(5) Paragraph (1) shall not be con-
strued as preventing a Contracting 
State trom imposing pursuant to this 
Agreement a tax on income (e.g. 
dividends, rents) derived from sources 
within its territory by a resident of 
the other Contracting State if such in-
come is not attributable to a perma-
nent establishment in the first

-

mentioned State. 

(6) Paragraph (1) shall likewise 
apply in respect of the Gewerbesteuer 
(trade tax) computed on a basis other 
than industrial and commercial profits. 

Article IV 

Where 

(a) an enterprise of a Contracting 
State participates directly or in-
directly in the management, con-
trol or capital of an enterprise of 
the other Contracting State, or 

(b) the same persons participate di-
rectly or indirectly in the man-
agement, control or capital of an 
enterprise of a Contracting State 
and an enterprise of the other Con-
tracting State, 

and, in either case, conditions are 
made or imposed between the two 
enterprises, in their commercial or 
financial relations, which differ from 
those which would be made between 
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abweichen, die unabhängige Unter-
nehmen miteinander vereinbaren wür-
den, so dürfen die Gewinne, die eines 
der Unternehmen ohne diese Bedin-
gungen hätte, wegen dieser Bedingun-
gen aber nicht erzielt hat, den Gewin-
nen dieses Unternehmens zugerechnet 
und entsprechend besteuert werden. 

Artikel V 

(1) Gewinne, die eine im Königreich 
Griechenland ansässige Person aus 
dem Betrieb von Seeschiffen im inter-
nationalen Verkehr bezieht, deren Re-
gisterhafen sich im Königreich Grie-
chenland befindet, können nur in 
diesem Staat besteuert werden. 

(2) Gewinne aus dem Betrieb von 
Seeschiffen im internationalen Ver-
kehr, die einer in der Bundesrepublik 
Deutschland ansässigen Person aus 
einem Unternehmen mit Geschäfts-
leitung in der Bundesrepublik Deutsch-
land zufließen, können nur in diesem 
Staate besteuert werden. 

(3) Gewinne aus dem Betrieb von 
Luftfahrzeugen im internationalen 
Verkehr können nur in dem Vertrag-
staat besteuert werden, in dem sich 
der Ort der tatsächlichen Geschäfts-
leitung des Unternehmens befindet. 

(4) Absatz 3 gilt entsprechend für 
Beteiligungen von Luftfahrtunterneh-
men an einem Pool oder einer Be-
triebsgemeinschaft. 

(5) Die Absätze 1, 2 und 3 gelten 
entsprechend für die nicht nach dem 
Gewerbeertrag berechnete Gewerbe-
steuer. 

Artikel VI 

(1) Dividenden, die eine in einem 
Vertragstaat ansässige Gesellschaft an 
eine in dem anderen Vertragstaat an-
sässige Person zahlt, können in dem 
anderen Staate besteuert werden. 

(2) Diese Dividenden können jedoch 
in dein Vertragstaat, in dem die die 
Dividenden zahlende Gesellschaft an-
sässig ist, nach dem Recht dieses Staa-
tes besteuert werden; die Steuer darf 
aber 25 vom Hundert des Brutto-
betrags der Dividenden nicht überstei-
gen. 

Dieser Absatz berührt nicht die Be-
steuerung der Gesellschaft in bezug 
auf die Gewinne, aus denen die Divi-
denden gezahlt werden. 

(3) Der in diesem Artikel verwen-
dete Ausdruck „Dividenden" bedeutet 
Einkünfte aus Aktien, Genußrechten 
oder Genußscheinen, Kuxen, Gründer-
anteilen oder anderen Rechten — aus-
genommen Forderungen — mit Ge-
winnbeteiligung sowie aus sonstigen 
Gesellschaftsanteilen stammende Ein-
künfte, die nach dem Steuerrecht. des 
Staates, in dem die ausschüttende  

independent enterprises, then any 
profits which would, but for those 
conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but by reason of those 
conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that 
enterprise and taxed accordingly. 

Article V 

(1) Profits which a resident of the 
Kingdom of Greece derives from op-
erating ships in international traffic 
whose port of registry is in the King-
dom of Greece shall he taxable only 
in that State. 

(2) Profits from the operation of 
ships in international traffic accruing 
to a resident of the Federal Republic 
of Germany from an enterprise which 
is managed and controlled in the Fed-
eral Republic of Germany shall be 
taxable only in that State. 

(3) Profits from the operation of air-
craft in international traffic shall be 
taxable only in the Contracting State 
in which the place of effective man-
agement of the enterprise is situated. 

(4) Paragraph (3) shall likewise 
apply in respect of participations in 
pools of any kind by enterprises 
engaged in airtransport. 

(5) Paragraphs (1), (2) and (3) shall 
likewise apply in respect of the Ge-
werbesteuer (trade tax) computed on 
a basis other than industrial and com-
mercial profits. 

Article VI 

(1) Dividends paid by a company 
which is a resident of a Contracting 
State to a resident of the other Con-
tracting State may be taxed in that 
other State. 

(2) However, such dividends may 
be taxed in the Contracting State of 
which the company paying the divi-
dends is a resident according to the 
law of that State, but the tax so 
charged shall not exceed 25 per cent 
of the gross amount of the dividends. 

This paragraph shall not affect the 
taxation of the company in respect 
of the profits out of which the div-
idends are paid. 

(3) The term "dividends" as used in 
this Article means income from shares, 
"jouissance" shares or "jouissance" 
rights, mining shares, founders' shares 
or other rights, not being debt-claims, 
participating in profits, as well as in-
come from other corporate rights as-
similated to income from shares by 
the taxation la w of the State of which 
the company making the distribution 
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Gesellschaft ansässig ist, den Einkünf-
ten aus Aktien gleichgestellt sind; er 
umfaßt im Fall der Bundesrepublik 
Deutschland Ausschüttungen auf An-
teilscheine von Kapitalanlagegesell-
schaften und Einkünfte eines stillen 
Gesellschafters aus seiner Beteiligung 
als stiller Gesellschafter. 

(4) Die Absätze 1 und 2 sind nicht 
anzuwenden, wenn eine in einem Ver-
tragstaat ansässige Person in dem an-
deren Vertragstaat durch eine dort ge-
legene Betriebstätte gewerblich tätig 
ist und clic Dividenden dieser Betrieb-
stätte zuzurechnen sind; in diesem 
Fall ist Artikel Ill anzuwenden. 

Artikel VII 

(1) Zinsen, die aus einem Vertrag-
staat stammen und an eine in dem 
anderen Vertragstaat ansässige Per-
son gezahlt werden, können in dem 
anderen Staate besteuert werden. 

(2) Diese Zinsen können jedoch in 
dem Vertragstaat, aus dem sie stam-
men, nach Item Recht dieses Staates 
besteuert werden; die Steuer darf 
aber 10 vam Hundert des Betrags der 
Zinsen nicht übersteigen. 

(3) Zinsen, die a us dem Königreich 
Griechenland stammen und an die 
Deutsche Bundesbank oder die deut-
sche Kreditanstalt für Wiederaufbau 
gezahlt werden, sind von der griechi-
sehen Steuer befreit. Zinsen, die aus 
der Bundesrepublik Deutschland stam-
men und an die Bank von Griechen-
land gezahlt werden, sind von der 
deutschen Steuer befreit. 

(4) Der in diesem Artikel verwen-
dete Ausdruck „Zinsen" bedeutet Ein-
künfte aus öffentlichen Anleihen, aus 
Obligationen, auch wenn sie durch 
Pfandrecht an Grundstücken gesichert 
oder mit einer Gewinnbeteiligung aus-
gestattet sind, und aus Forderungen 
jeder Art sowie alle anderen Einkünf-
te, die nach dem Steuerrecht des Staa-
tes, aus dem sie stammen, den Ein-
künften aus Darlehen gleichgestellt 
sind. 

(5) Die Absätze 1 und 2 sind nicht 
anzuwenden, wenn eine in einem 
Vertragstaat ansässige Person in dem 
anderen Vertragstaat durch eine dort 
gelegene Betriebstätte gewerblich tätig 
ist und die Zinsen dieser Betriebstätte 
zuzurechnen sind; in diesem Fall ist 
Artikel III anzuwenden, 

(6) Zinsen gelten dann als aus einem 
Vertragstaat stammend, wenn der 
Schuldner dieser Staat selbst, eine sei-
ner Gebietskörperschaften oder eine in 
diesem Staate ansässige Person ist. 
Hat aber der Schuldner der Zinsen, 
ohne Rücksicht darauf, ob er in einem  

is a resident, and shall include in the 
case of the Federal Republic of Ger-
many distributions on investment trust 
certificates and income derived by a 
sleeping partner from his participation 
as such. 

(4) Paragraphs (1) and (2) shall not 
apply where a resident of a Contract-
ing State carries on a trade or busi-
ness in the other Contracting State 
through a permanent establishment 
situated therein and such dividends 
are attributable to that permanent 
establishment; in such event Article 
III of this Agreement is applicable. 

Article VII 

(1) Interest arising in a Contracting 
State and paid to a resident of the 
other Contacting State may be taxed 
in that other State. 

(2)However, such interest may be 
taxed in the Contracting State in which 
it arises, according to the law of that 
State, but the tax so charged shall not 
exceed 10 per cent cf the amount of 
the interest. 

(3) Interest arising in the Kingdom 
of Greece and paid to the Deutsche 
Bundesbank or to the Kreditanstalt 
für Wiederaufbau in the Federal Re-
public of Germany shall be exempt 
from Greek tax. Interest arising in 

 the Federal Republic of Germany and 
paid to the Bank of Greece shall be 
exempt from Federal Republic tax. 

(4) The term "interest" as used in 
this Article means income from Gov-
ernment securities, bonds or deben-
tures, whether or not secured by 
mortgage and whether or not carrying 
a right to participate in profits, and 
debt-claims of every kind as well as 
all other income assimilated to income 
from money lent by the taxation law 
of the State in which the income 
arises. 

(5) Paragraphs (1) and (2) shall not 
apply where a resident of a Contract-
ing State carries on a trade or business 
in the other Contracting State through 
a permanent establishment situated 
therein and such interest is attribut-
able to that permanent establishment; 
in such event Article III of this Agree-
ment is applicable. 

(6) Interest shall be deemed to arise 
in a Contracting State when the payer 
is that State itself, a political sub-
division, a local authority or a res-
ident of that State. Where, however, 
the person paying the interest, 
whether he is a resident of a Con- 
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Vertragstaat ansässig ist oder nicht, 
in einem Vertragstaat eine Betrieb-
stätte und ist die Schuld, für die die 
Zinsen gezahlt werden, für Zwecke der 
Betriebstätte eingegangen worden und 
trägt die Betriebstätte die Zinsen, so 
gelten die Zinsen als aus dem Ver-
tragstaat stammend, in dem die Be-
triebstätte liegt. 

(7) Bestehen zwischen Schuldner und 
Gläubiger oder zwischen jedem von 
ihnen und einem Dritten besondere 
Beziehungen und übersteigen deshalb 
die gezahlten Zinsen, gemessen an der 
zugrundeliegenden Forderung, den Be-
trag, den Schuldner und Gläubiger 
ohne diese Beziehungen vereinbart 
hätten, so wird dieser Artikel nur auf 
diesen letzten Betrag angewendet. In 
diesem Fall kann der übersteigende 
Betrag nach dem Recht jedes Vertrag-
staates und unter Berücksichtigung 
der anderen Bestimmungen dieses Ab-
kommens besteuert werden. 

(8) Dieser Artikel ist nicht so auszu-
legen, als schränke er Befreiungen, 
Abzüge oder sonstige Vergünstigun-
gen ein, die nach dem Recht des Kö-
nigreichs Griechenland jetzt oder 
künftig bei der Festsetzung der grie-
chischen Steuer von den Zinsen ge-
währt werden, die aus dem König-
reich Griechenland stammen und an 
eine in der Bundesrepublik Deutsch-
land ansässige Person gezahlt werden. 

Artikel VIII 

(1) Lizenzgebühren, die aus einem 
Vertragstaat stammen und an eine in 
dem anderen Vertragstaat ansässige 
Person gezahlt werden, können nur in 
dem anderen Staate besteuert werden. 

(2) Der in diesem Artikel verwen-
dete Ausdruck „Lizenzgebühren" be-
deutet Vergütungen jeder Art, die für 
die Benutzung oder für das Recht auf 
Benutzung von Urheberrechten an lite-
rarischen, künstlerischen oder wissen-
schaftlichen Werken, von Patenten, 
Marken, Mustern oder Modellen, Plä-
nen, geheimen Formeln oder Verfah-
ren oder für die Benutzung oder das 
Recht auf Benutzung gewerblicher, 
kaufmännischer oder wissenschaftlicher 
Ausrüstungen oder für die Mitteilung 
gewerblicher, kaufmännischer oder 
wissenschaftlicher Erfahrungen gezahlt 
werden. 

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, 
wenn eine in einem Vertragstaat an-
sässige Person in dem anderen Ver-
tragstaat durch eine dort gelegene Be-
triebstätte oder feste Einrichtung ge-
werblich tätig ist oder einen freien 
Beruf oder eine sonstige selbständige 
Tätigkeit ausübt und die Lizenzgebüh-
ren dieser Betriebstätte oder festen  

tracting State or not, has in a Con-
tracting State a permanent establish-
ment in connection with which the 
indebtedness on which the interest is 
paid was incurred, and such interest 
is borne by such permanent establish-
ment, then such interest shall be 
deemed to arise in the Contracting 
State in which the permanent estab-
lishment is situated. 

(7) Where, owing to a special re-
lationship between the payer and the 
recipient or between both of them and 
some other person, the amount of the 
interest paid, having regard to the 
debt claim for which it is paid, exceeds 
the amount which would have been 
agreed upon by the payer and the 
recipient in the absence of such re-
lationship, the provisions of this Ar-
ticle shall apply only to the last

-

mentioned amount. In that case, the 
excess part of the payments shall 
remain taxable according to the law 
of each Contracting State, due regard 
being had to the other provisions of 
this Agreement. 

(8) This Article shall not be con-
strued to restrict any exemption, de-
duction or other allowance now or 
hereafter accorded, by the laws of the 
Kingdom of Greece, in the determina-
tion of Greek tax on interest arising 
in the Kingdom of Greece and paid to 
a resident of the Federal Republic of 
Germany. 

Article VIII 

(1) Royalties arising in a Contract-
ing State and paid to a resident of the 
other Contracting State shall be tax-
able only in that other State. 

(2) The term "royalties" as used 
in this Article means payments of any 
kind received as a consideration for 
the use of, or the right to use, any 
copyright of literary, artistic or scien-
tific work, any patent, trade mark, 
design or model, plan, secret formula 
or process, or for the use of, or the 
right to use, industrial, commercial, or 
scientific equipment, or for informa-
tion concerning industrial, commercial, 
or scientific experience. 

(3) Paragraph (1) shall not apply 
where a resident of a Contracting 
State carries on a trade or business, 
professional services, or any other 
independent activities in the other 
Contracting State through a permanent 
establishment or fixed base therein 
and the royalties are attributable to 
such permanent establishment or fixed 
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Einrichtung zuzurechnen sind; in die-
sem Fall ist Artikel III oder Artikel XI 
anzuwenden. 

(4) Bestehen zwischen Schuldner und 
Gläubiger oder zwischen jeden von 
ihnen und einem Dritten besondere Be-
ziehungen und übersteigen deshalb die 
gezahlten Lizenzgebühren, gemessen 
an der zugrunde liegenden Leistung, 
den Betrag, den Schuldner und Gläu-
biger ohne diese Beziehungen verein-
bart hätten, so wird dieser Artikel nur 
auf diesen letzten Betrag angewendet. 
In diesem Fall kann der übersteigende 
Betrag nach dem Recht jedes Vertrag-
staates und unter Berücksichtigung der 
anderen Bestimmungen dieses Abkom-
mens besteuert werden. 

Artikel IX 

(1) Gewinne, die eine in einem Ver-
tragstaat ansässige Person aus dem 
Verkauf, der Übertragung oder dem 
Tausch von Vermögenswerten aus 
Quellen innerhalb des anderen Ver-
tragstaates bezieht, können nur in dem 
erstgenannten Staate besteuert wer-
den. 

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, 
wenn eine in einem Vertragstaat an-
sässige Person in dem anderen Ver-
tragstaat durch eine dort gelegene Be-
triebstätte gewerblich tätig ist und die 
Gewinne dieser Betriebstätte zuzurech-
nen sind; in diesem Fall ist Artikel III 
anzuwenden. 

Artikel X 

(1) Vergütungen, die aus öffentlichen 
Kassen des Königreichs Griechenland 
oder einer seiner Gebietskörperschaf-
ten für gegenwärtig erbrachte Dienste 
gezahlt werden, können nur in diesem 
Staate besteuert werden, es sei denn, 
daß die Zahlung an einen deutschen 
Staatsangehörigen geleistet wird, der 
nicht zugleich Staatsangehöriger des 
Königreichs Griechenland ist. 

(2) Vergütungen, die aus öffentlichen 
Kassen der Bundesrepublik Deutsch-
land, ihrer Länder oder deren Gebiets-
körperschaften für gegenwärtig er-
brachte Dienste gezahlt werden, kön-
nen nur in diesem Staate besteuert 
werden, es sei denn, daß die Zahlung 
an einen Staatsangehörigen des König-
reichs Griechenland geleistet wird, der 
nicht zugleich deutscher Staatsangehö-
riger ist. 

(3) Die Absätze 1 und 2 sind nicht 
auf Vergütungen für Dienste anzuwen-
den, die im Zusammenhang mit einer 
auf Gewinnerzielung gerichteten ge-
werblichen Tätigkeit eines der Ver-
tragstaaten oder einer seiner Gebiets-
körperschaften stehen.  

base; in such event Article III or XI 
of this Agreement is applicable. 

(4) Where, owing to a special re-
lationship between the payer and the 
recipient or between both of them 
and some other person, the amount 
of the royalties paid, having regard 
to the use, right or information for 
which they are paid, exceeds the 
amount which would have been agreed 
upon by the payer and the recipient 
in the absence of such relationship, 
the provisions of this Article shall 
apply only to the last-mentioned 
amount. In that case, the excess part 
of the payments shall remain taxable 
according to the law of each Contract-
ing State, due regard being had to the 
other provisions of this Agreement. 

Article IX 

(1) Gains from the sale, transfer or 
exchange of capital assets derived 
by a resident of a Contracting State 
from sources within the other Con-
tracting State shall be taxable only 
in the first-mentioned State. 

(2) Paragraph (1) shall not apply 
where a resident of a Contracting 
State carries on a trade or business 
in the other Contracting State through 
a permanent establishment situated 
therein and such gains are attributable 
to that permanent establishment; in 
such event Article III of this Agree-
ment shall be applicable. 

Article X 

(1) Remuneration in respect of pres-
ent services paid out of public funds 
of the Kingdom of Greece or any 
political sub-division thereof shall be 
taxable only in that State unless the 
payment is made to a German national 
who is not also a national of the 
Kingdom of Greece. 

(2) Remuneration in respect of pres-
ent services paid out of public funds 
of the Federal Republic of Germany 
or its Länder or political sub-divisions 
thereof shall be taxable only in that 
State unless the payment is made to a 
national of the Kingdom of Greece 
who is not also a German national. 

(3) The provisions of paragraphs (1) 
and (2) shall not apply to remunera-
tions in respect of services in connec-
tion with any trade or business carried 
on by either of the Contracting States 
or political sub-divisions  thereof for 
purposes of profit. 
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(4) Die Absätze 1 und 2 gelten auch 
für Vergütungen, welche die Deutsche 
Bundesbank, die Deutsche Bundesbahn 
und die Deutsche Bundespost sowie 
die entsprechenden Organisationen des 
Königreichs Griechenland zahlen. 

Artikel XI 

(1) Einkünfte, die eine in einem Ver-
tragstaat ansässige Person aus einem 
freien Beruf oder aus sonstiger selb-
ständiger Tätigkeit ähnlicher Art be-
zieht, können nur in diesem Staate be-
steuert werden, es sei denn, daß die 
Person für die Ausübung ihrer Tätig-
keit in dem anderen Vertragstaat re-
gelmäßig über eine feste Einrichtung 
verfügt. Verfügt sie über eine solche 
feste Einrichtung, so kann der Teil der 
Einkünfte, der dieser Einrichtung zu-
zurechnen ist, in diesem anderen 
Staate besteuert werden. Ungeachtet 
der vorstehenden Bestimmungen kön-
nen Einkünfte, die berufsmäßige 
Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rund-
funk- oder Fernsehkünstler und Musi-
ker, sowie Sportler, aus ihrer in die-
ser Eigenschaft persönlich ausgeübten 
Tätigkeit beziehen, in dem Vertrag-
staat besteuert werden, in dem sie 
diese Tätigkeit ausüben. 

(2) Gehälter, Löhne und ähnliche 
Vergütungen, die eine in einem Ver-
tragstaat ansässige Person aus unselb-
ständiger Arbeit bezieht, können nur 
in diesem Staate besteuert werden, es 
sei denn, daß die Arbeit in dem ande-
ren Vertragstaat ausgeübt wird. Wird 
die Arbeit dort ausgeübt, so können 
die dafür bezogenen Vergütungen in 
diesem anderen Staate besteuert wer-
den. 

(3) Ungeachtet des Absatzes 2 kön-
nen Vergütungen, die eine in einem 
Vertragstaat ansässige Person für eine 
in dein anderen Vertragstaat ausge-
übte unselbständige Arbeit bezieht, 
nur in dem erstgenannten Staate be-
steuert werden, wenn 

a) der Empfänger sich in dem ande-
ren Staate insgesamt nicht länger 
als 183 Tage während des betref-
fenden Steuerjahres aufhält, 

b) die Vergütungen von einem Arbeit-
geber oder für einen Arbeitgeber 
gezahlt werden, der nicht in dem 
anderen Staate ansässig ist, und 

c) die Vergütungen nicht vom Gewinn 
einer Betriebstätte oder einer festen 
Einrichtung abgezogen werden, die 
der Arbeitgeber in dem anderen 
Staate hat. 

(4) Aufsichtsrats- oder Verwaltungs-
ratsvergütungen und ähnliche Zahlun-
gen, die eine in einem Vertragstaat 
ansässige Person in ihrer Eigenschaft 
als Mitglied des Aufsichts- oder Ver- 

(4) The provisions of paragraphs (1) 
and (2) shall also apply to remunera-
tion paid by the Deutsche Bundesbank, 
the Deutsche Bundesbahn and the 
Deutsche Bundespost and the cor-
responding organisations of the King-
dom of Greece. 

Article XI 

(1) Income derived by a resident of 
a Contracting State in respect of pro-
fessional services or other indepen-
dent activities of a similar character 
shall be taxable only in that State 
unless he has a fixed base regularly 
available to him in the other Con-
tracting State for the purpose of per-
forming his activities. If he has such 
a fixed base such part of that income 
as is attributable to that base may be 
taxed in that other State. Notwith-
standing anything contained in the 
foregoing provisions income derived 
by public entertainers, such as theatre, 
motion picture, radio or television 
artists, and musicians, and by athletes, 
from their personal activities as such 
may be taxed in the Contracting State 
in which these activities are exercised. 

(2) Salaries, wages and other similar 
remuneration derived by a resident 
of a Contracting State in respect of an 
employment shall be taxable only in 
that State, unless the employment is 
exercised in the other Contracting 
State. If the employment is so exer-
cised, such remuneration as is derived 
therefrom may be taxed in that other 
State. 

(3) Notwithstanding the provisions 
of paragraph (2) above, remuneration 
derived by a resident of a Contracting 
State in respect of an employment 
exercised in the other Contracting 
State shall be taxable only in the first-
mentioned State, if 

(a) the recipient is present in that 
other State for a period or periods 
not exceeding in the aggregate 183 
days in the fiscal year concerned, 
and 

(b) the remuneration is paid by or on 
behalf of an employer who is not 
a resident of that other State, and 

(c) the remuneration is not deducted 
from the profits of a permanent 
establishment or a fixed base 
which the employer has in that 
other State. 

(4) Directors' fees and similar pay-
ments derived by a resident of a 
Contracting State in his capacity as 
a member of the board of directors 
of a company which is a resident of 
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waltungsrates einer Gesellschaft be-
zieht, die in dem anderen Vertragstaat 
ansässig ist, können in diesem ande-
ren Staate besteuert werden. 

(5) Vergütungen für Dienstleistun-
gen, die an Bord eines Seeschiffes im 
internationalen Verkehr erbracht wer-
den, können in dem Vertragstaat be-
steuert werden, in dem sich der Regi-
sterhafen des Schiffes befindet. 

(6) Vergütungen für Dienstleistun-
gen, die an Bord eines Luftfahrzeuges 
im internationalen Verkehr erbracht 
werden, können in dein Vertragstaat 
besteuert werden, in dem sich der Ort 
der tatsächlichen Geschäftsleitung des 
Unternehmens befindet, das die be-
treffende Person beschäftigt. 

Artikel XII 

(1) Ruhegehälter und Renten (außer 
Ruhegehältern und Renten im Sinne 
der Absätze 2 und 3), die eine in 
einem Vertragstaat ansässige Person 
aus Quellen innerhalb des anderen 
Vertragstaates bezieht, können nur in 
dem erstgenannten Staate besteuert 
werden. 

(2) Ruhegehälter und Renten, die 
aus öffentlichen Kassen des König-
reichs Griechenland oder einer seiner 
Gebietskörperschaften gezahlt werden, 
können nur in diesem Staate besteu-
ert werden. 

(3) Ruhegehälter und Renten, die 
aus öffentlichen Kassen der Bundes-
republik Deutschland, ihrer Länder 
oder deren Gebietskörperschaften ge-
zahlt werden, können nur in diesem 
Staate besteuert werden. 

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten auch 
für Ruhegehälter und Renten, die die 
Deutsche Bundesbank, die Deutsche 
Bundesbahn und die Deutsche Bundes-
post sowie die entsprechenden Organi-
sationen des Königreichs Griechen-
land zahlen. 

(5) Ruhegehälter, Renten und andere 
wiederkehrende oder einmalige Ver-
gütungen, die ein Vertragstaat oder 
eine juristische Person des öffent-
lichen Rechts dieses Staates als Ver-
gütung für einen Schaden zahlt, der als 
Folge von Kriegshandlungen oder 
politischer Verfolgung entstanden ist, 
können nur in diesem Staate besteu-
ert werden. 

Artikel XIII 

(1) Einkünfte, die eine in einem Ver-
tragstaat ansässige Person aus unbe-
weglichem Vermögen bezieht, können 
in dem Vertragstaat besteuert werden, 
in dein dieses Vermögen liegt. 

(2) Der Ausdruck „unbewegliches 
Vermögen" bestimmt sich nach dem 
Recht des Vertragstaates, in dem das 
Vermögen liegt. Der Ausdruck umfaßt  

the other Contracting State may be 
taxed in that other State. 

(5) Remuneration for personal serv-
ices performed aboard a ship in inter-
national traffic may be taxed in the 
Contracting State in which the ship's 
port of registry is situated. 

(6) Remuneration for personal serv-
ices performed aboard an aircraft in 
international traffic may be taxed in 
the Contracting State in which the 
place of the effective management of 
the enterprise is situated, which em-
ploys the person concerned. 

Article XII 

(1) Any pensions and any annuity 
(excluding any pension and annuity 
referred to in paragraphs (2) and (3)) 
derived by a resident of a Contracting 
State from sources within the other 
Contracting State shall be taxable 
only in the first-mentioned State. 

(2) Pensions and annuities paid out 
of public funds of the Kingdom of 
Greece or any political subdivision 
thereof shall be taxable only in that 
State. 

(3) Pensions and annuities paid out 
of public funds of the Federal Re-
public of Germany or its Länder or 
political sub-divisions  thereat shall be 
taxable only in that State. 

(4) The provisions of paragraphs (2) 
and (3) shall also apply to pensions 
and annuities paid by the Deutsche 
Bundesbank, the Deutsche Bundesbahn 
and the Deutsche Bundespost and the 
corresponding organisations of the 
Kingdom of Greece. 

(5) Pensions, annuities and other 
recurring or non-recurring remunera-
tion paid by a Contracting State or 
by any legal person organized under 
the public laws of that State as com-
pensation for an injury or damage 
sustained as a result of hostilities or 
political persecution shall be taxable 
only in that State. 

Article XIII 

(1) Income derived by a resident of 
a Contracting State from immovable 
property may be taxed in the Con-
tracting State in which such property 
is situated. 

(2) The term "immovable property" 
shall be defined in accordance with 
the laws of the Contracting State in 
which the property in question is 
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in jedem Fall das Zubehör zum unbe-
weglichen Vermögen, das lebende und 
tote Inventar land- und forstwirtschaft-
licher Unternehmen, die Rechte, auf 
die die Vorschriften des Privatrechtes 
über Grundstücke Anwendung finden, 
die Nutzungsrechte an unbeweglichem 
Vermögen sowie die Rechte auf ver-
änderliche oder feste Vergütungen für 
die Ausbeutung von Mineralvorkom-
men, Quellen und anderen Bodenschät-
zen; Schiffe und Luftfahrzeuge gelten 
nicht als unbewegliches Vermögen. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für 
Einkünfte aus der unmittelbaren Nut-
zung, der Vermietung oder Verpach-
tung sowie jeder anderen Art der Nut-
zung unbeweglichen Vermögens, ein-
schließlich der Einkünfte aus land-
und forstwirtschaftlichen Unternehmen. 
Sie geiten ferner für Gewinne aus der 
Veräußerung unbeweglichen Vermö-
gens. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch 
für Einkünfte aus unbeweglichem Ver-
mögen anderer als land- und forst-
wirtschaftlicher Unternehmen und für 
Einkünfte aus unbeweglichem Ver-
mögen, das der Ausübung eines freien 
Berufes dient. 

Artikel XIV 

Die Einkünfte, die Hochschullehrer 
aus einem der Vertragstaaten als Ver-
gütung für eine Lehr- oder Forschungs-
tätigkeit an einer Universität in dem 
anderen Vertragstaat während eines 
vorübergehenden Aufenthalts von 
höchstens zwei Jahren beziehen, wer-
den in diesem anderen Staate nicht 
besteuert. 

Artikel XV 

Zahlungen, die ein Student oder 
Lehrling aus einem der Vertragstaa-
ten, der sich in dem anderen Vertrag-
staat ausschließlich zum Studium oder 
zur Ausbildung aufhält, für seinen Un-
terhalt, sein Studium oder seine Aus-
bildung erhält, werden in diesem an-
deren Staate nicht hesteuert, sofern 
ihm diese Zahlungen aus Quellen 
außerhalb dieses anderen Staates zu-
fließen. 

Artikel XVI 

(1) Unbewegliches Vermögen im 
Sinne des Artikels XIII Absatz 2 kann 
in dem Vertragstaat besteuert wer-
den, in dem dieses Vermögen liegt. 

121 Vorbehaltlich des Absatzes 1 
kann Vermögen, das Betriebsvermö-
gen einer Betriebstätte eines Unter-
nehmens eines Vertragstaates darstellt 
oder das zu einer der Ausübung eines 
freien Berufes dienenden festen Ein-
richtung gehört, in dem Vertragstaat 
besteuert werden, in dem sich die  Be

-

situated. The term shall in any case 
include property accessory to im-
movable property, livestock and equip-
ment of agricultural and forestry 
enterprises, rights to which the provi-
sions of general law respecting landed 
property apply, usufruct of immovable 
property and rights to variable or 
fixed payments as consideration for 
the working of mineral deposits, 
sources and other natural resources; 
ships and aircraft shall not he re-
garded as immovable property. 

(3) The provisions of paragraphs (1) 
and (2) above shall apply to income 
derived frem the direct use or from 
the letting of immovable property or 
the use in any other form of such 
property, including income from agri-
cultural or forestry enterprises. They 
shall likewise apply to profits from 
the alienation cf immovable property. 

(4) The provisions of paragraphs (1) 
to (3) above shall also apply to the 
income from immovable property of 
any enterprises other than agricultural 
or forestry enterprises and to income 
from immovable property used for the 
performance of professional services. 

Article XIV 

Income derived by a professor from 
one of the Contracting States as re-
muneration for teaching or research 
work, during a period of temporary 
residence not exceeding two years, at 
a university, in the other Contracting 
State, shall not be taxed n that other 
State. 

Article XV 

Payments which a student or busi-
ness apprentice from one of the Con-
tracting States who is present in the 
other Contracting State solely for the 
purpose o his education or training 
receives for the purpose of his main-
tenance, education or training, shall 
not be taxed in that other State, 
provided that such payments are made 
to him from sources outside that other 
State. 

Article XVI 

(1) Capital represented by immov-
able property as defined in para-
graph (2) of Article XIII of this Agree-
ment may be taxed in the Contracting 
State in which such property is 
situated. 

(2) Subject to the  provisions  of 
paragraph (1), capital represented by 
assets forming part of the business 
property employed in a permanent 
establishment of an enterprise of a 
Contracting State, or by assets per-
taining to a fixed base used for the 
performance of professional services, 
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triebstätte oder die teste Einrichtung 
befindet. 

(3) Seeschitle und Luftfahrzeuge im 
internationalen Verkehr und Vermö-
genswerte, die nicht unbewegliches 
Vermögen darstellen und dem Betrieb 
dieser Schiffe und Luftfahrzeuge die-
nen, können nur in dem Vertragstaat 
besteuert werden, dem nach Artikel V 
das Recht zur Besteuerung der Ge-
winne aus dem Betrieb dieser Schiffe 
oder Luftfahrzeuge zusteht. 

(4) Alle anderen Vermögensteile 
einer in einem Vertragstaat ansässi-
gen Person können nur in  diesem 
Staate besteuert werden. 

Artikel XVII 

(1) Bei einer im Königreich Grie-
chenland ansässigen Person wird die 
Steuer wie folgt festgesetzt: 

Vorbehaltlich der Vorschriften des 
griechischen Einkommensteuerrechts 
wird die deutsche Steuer, die nach den 
Gesetzen der Bundesrepublik Deutsch-
land und nach Maßgabe dieses Ab-
kommens entweder unmittelbar oder 
im Abzugsweg von den Einkünften aus 
Quellen innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland erhoben wird, auf die von 
diesen Einkünften zu entrichtende grie-
chische Steuer angerechnet. 

(2) Bei einer in der Bundesrepublik 
Deutschland ansässigen Person wird 
die Steuer wie folgt festgesetzt: 

1. Von der Bemessungsgrundlage der 
deutschen Steuer werden die Ein-
künfte aus Quellen innerhalb des 
Königreichs Griechenland und die 
innerhalb des Königreichs Griechen-
land gelegenen Vermögenswerte 
ausgenommen, die nach Maßgabe 
dieses Abkommens im Königreich 
Griechenland besteuert werden kön-
nen, es sei denn, daß Nummer 2 
gilt. Die Bundesrepublik Deutsch-
land behält aber das Recht, die so 
ausgenommenen Einkünfte und Ver-
mögenswerte bei der Festsetzung 
des Steuersatzes zu berücksichtigen. 

2. a) Auf die von den nachstehenden 
Einkünften erhobene deutsche 
Steuer werden die folgenden Be-
träge angerechnet: 

aa) bei Dividenden, die aus dem 
Königreich Griechenland 
stammen, die dafür entrich-
tete griechische Steuer; 

bb) bei Zinsen, die aus dem Kö-
nigreich Griechenland stam-
men, die dafür entrichtete 
griechische Steuer oder, wenn 
diese Zinsen auf Grund der 
besonderen griechischen 

may be taxed in the Contracting State 
in which the permanent establishment 
or fixed base is situated. 

(3) Ships and aircraft operated in 
international traffic and assets, other 
than immovable property, pertaining 
to the operation of such ships and 
aircraft, shall be taxable only in the 
Contracting State which according to 
Article V of this Agreement has the 
right to tax the profits derived from 
such ships or aircraft. 

(4) All other elements of capital 
which belong to a resident of a Con-
tracting State shall be taxable only in 
that State. 

Article XVII 

(1) Tax shall be determined in the 
case of a resident of the Kingdom of 
Greece as follows: 

Subject to the provisions of the 
Greek income tax law Federal Re-
public tax payable under the laws 
of the Federal Republic of Germany 
and in accordance with this Agree-
ment, whether directly or by deduc-
tion, in respect of income trom sources 
within the Federal Republic of Ger-
many shall be allowed as a credit 
against the Greek tax payable in 
respect of that income. 

(2) Tax shall be determined in the 
case of a resident of the Federal Re-
public of Germany as follows: 

1. Unless the provisions of sub-para-
graph (2) below apply, there shall 
be excluded from the basis upon 
which Federal Republic tax is im-
posed, any item of income from 
sources within the Kingdom of 
Greece and any item of capital 
situated within the Kingdom of 
Greece which, according to this 
Agreement, may be taxed in the 
Kingdom of Greece. The Federal 
Republic of Germany, however, re-
tains the right to take into account 
in the determination of its rate of 
tax the items of income and capital 
so excluded. 

2. (a) There shall be allowed as a 
credit against the Federal Re-

. public  tax payable in respect of 

(aa) Dividends arising in the 
Kingdom of Greece the 
Greek tax paid thereon; 

(bb) interest arising in the King-
dom of Greece the Greek 
tax paid thereon, or, if such 
interest is exempt from 
Greek tax due to special 
provisions of the Greek law 
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Rechtsvorschriften über die 
Förderung der wirtschaftlichen 
Entwicklung des Königreichs 
Griechenland von der grie-
chischen Steuer befreit sind, 
10 v. H. des Betrages dieser 
Zinsen; 

cc) bei Vergütungen, die aus öf-
fentlichen Kassen des König-
reichs Griechenland an einen 
deutschen Staatsangehörigen 
gezahlt werden, der nicht zu-
gleich die Staatsangehörig-
keit des Königreichs Griechen-
land hat, die dafür entrichtete 
griechische Steuer; 

dd) bei den aus dem Königreich 
Griechenland stammenden 
Vergütungen im Sinne des 
Artikels XI Absätze 4 und 5 
die dafür entrichtete griechi-
sche Steuer. 

b) Bei Einkünften aus Dividenden, 
die einer in der Bundesrepublik 
Deutschland ansässigen Kapital-
gesellschaft von einer im König-
reich Griechenland ansässigen 
Aktiengesellschaft gezahlt wer-
den, wird jedoch auf die deutsche 
Steuer der Betrag von 30 v. H. 
der Bruttodividenden angerech-
net, aber nur, wenn 

aa) der deutschen Kapitalgesell-
schaft mindestens 25 v. H. der 
stimmberechtigten Anteile der 
griechischen Aktiengesell-
schaft gehören und 

bb) die griechische Aktiengesell-
schaft ihre Einkünfte aus-
schließlich oder fast aus-
schließlich aus dem Bergbau, 
aus der Herstellung oder dem 
Verkauf von Gütern oder 
Waren, aus Dienstleistungen, 
aus Bank- oder Versiche-
rungsgeschäften oder aus Di-
videnden bezieht, die eine 
andere griechische Aktienge-
sellschaft zahlt, die ihre Ein-
künfte wiederum ausschließ-
lich oder fast ausschließlich 
aus dem Bergbau, aus der 
Herstellung oder dem Ver-
kauf von Gütern oder Wa-
ren, aus Dienstleistungen 
oder aus Bank- oder Versi-
cherungsgeschäften bezieht. 

Artikel XVIII 

Dieses Abkommen berührt nicht das 
Recht auf andere oder zusätzliche Be-
freiungen, die den diplomatischen und 
konsularischen Bediensteten derzeit 
zustehen oder ihnen künftig einge-
räumt werden. 

Artikel XIX 
(1) Die zuständigen Behörden der 

Vertragstaaten werden auf Verlangen 

for the promotion of the 
economic development of the 
Kingdom of Greece, 10 per 
cent of the amount of such 
interest; 

(cc) remuneration paid out of 
public funds of the Kingdom 
of Greece to a German na-
tional who is not also a na-
tional of the Kingdom of 
Greece, the Greek tax paid 
thereon ;  

(dd) remuneration within the 
meaning of Article XI par. 
(4) and (5) arising in the 
Kingdom of Greece, the 
Greek tax paid thereon. 

(b) However, in the case of income 
from dividends paid to a com-
pany limited by shares being a 
resident of the Federal Republic 
of Germany by a company limit-
ed being a resident of the King-
dom of Greece there shall be 
allowed as a credit against the 
Federal Republic tax the amount 
of 30 per cent of the gross-
dividends, if, but only if, 

(aa) at least 25 per cent of the 
voting shares of the Greek 
joint-stock company are 
owned by the German com-
pany limited by shares and 

(bb) the Greek joint-stock com-
pany derives its income ex-
clusively or almost ex-
clusively from mining, pro-
ducing or selling goods or 
merchandise, rendering serv-
ices, or doing banking or 
insurance business, or from 
dividends paid by another 
Greek joint-stock company 
which itself derives its in-
come exclusively or almost 
exclusively from mining, 
producing or selling goods 
or merchandise, rendering 
services, or doing banking 
or insurance business. 

Article XVIII 

The provisions of this Agreement 
shall not be construed to deny or 
affect in any manner the right of diplo-
matic and consular officers to other or 
additional exemptions now enjoyed 
or which may hereafter be granted to 
such officers. 

Article XIX 

(1) The competent authorities of the 
Contracting States shall upon request 
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die ihnen auf Grund ihrer Steuerge-
setze auf dem normalen Verwaltungs-
wege zur Verfügung stehenden Aus-
künfte austauschen, die erforderlich 
sind, um dieses Abkommen durchzu-
führen, um bei den Steuern im Sinne 
dieses Abkommens die Hinterziehung 
zu verhindern oder gesetzliche Vor-
schriften gegen Steuerverkürzung 
durchzuführen. Die derart ausgetausch-
ten Auskünfte sind als geheim zu be-
handeln und dürfen nur Personen zu-
gänglich gemacht werden, die sich mit 
der Veranlagung oder Erhebung der 
Steuern im Sinne dieses Abkommens 
befassen. Auskünfte, die ein Handels-, 
Geschäfts-, Gewerbe- oder Berufsge-
heimnis oder ein Geschäftsverfahren 
offenbaren würden, dürfen nicht gege-
ben werden. 

(2) Dieser Artikel ist nicht so aus-
zulegen, als verpflichte er einen der 
Vertragstaaten, Verwaltungsmaßnah-
men durchzuführen, die von den Vor-
schriften oder der Verwaltungspraxis 
eines der Vertragstaaten abweichen 
oder die seiner Souveränität, Sicher-
heit oder öffentlichen Ordnung wider-
sprechen, oder Angaben zu übermit-
teln, die weder auf Grund seiner eige-
nen Rechtsvorschriften noch auf Grund 
der Rechtsvorschriften des ersuchen-
den Staates beschafft werden können. 

Artikel XX 

(1) Weist eine in einem Vertrag-
staat ansässige Person nach, daß Maß-
nahmen der Steuerbehörden der Ver-
tragstaaten eine diesem Abkommen 
widersprechende Doppelbesteuerung 
bewirkt haben oder bewirken werden, 
so kann sie ihren Fall dem Staate, in 
dem sie ansässig ist, unterbreiten. 
Werden ihre Einwendungen als be-
gründet erachtet, so wird sich die zu-
ständige Behörde des angerufenen 
Staates mit der zuständigen Behörde 
des anderen Staates über die Vermei-
dung der Doppelbesteuerung zu ver-
ständigen suchen. 

(2) Über Schwierigkeiten oder Zwei-
fel, die bei der Auslegung oder An-
wendung dieses Abkommens oder im 
Verhältnis dieses Abkommens zu Ab-
kommen der Vertragstaaten mit drit-
t en Staaten auftreten, verständigen 
sich die zuständigen Behörden der 
Vertragstaaten möglichst rasch. 

Artikel XXI 

(1) Die Staatsangehörigen eines Ver-
tragstaates dürfen in dem anderen 
Vertragstaat weder einer Besteuerung 
noch einer damit zusammenhängenden 
Verpflichtung unterworfen werden, 
die anders oder belastender sind als 
die Besteuerung und die damit zu-
sammenhängenden Verpflichtungen, 
denen die Staatsangehörigen des an-
deren Staates unter gleichen Verhält-
nissen unterworfen sind oder unter-
worfen werden können.  

exchange such information (being in-
formation available under the respec-
tive taxation laws in the normal 
course of administration) as is nec-
essary for carrying out the provisions 
of this Agreement or for the preven-
t ion of fraud or the administration 
of statutory provisions against legal 
avoidance in relation to the taxes 
which are the subject of this Agree-
ment. Any information so exchanged 
shall be treated as secret and shall 
not be disclosed to any persons other 
than those concerned with the assess-
ment and collection of the taxes which 
are the subject of this Agreement. No 
information shall be exchanged which 
would disclose any trade, business, in-
dustrial or professional secret or any 
trade process. 

(2) In no case shall the provisions 
of this Article be construed so as to 
impose upon either of the Contracting 
States the obligation to carry out ad-
ministrative measures at variance with 
the regulations and practice of either 
Contracting State or which would be 
contrary to its sovereignty, security 
or public policy or to supply particu-
lars which are not procurable under 
its own legislation or that of the State 
making application. 

Article XX 

(1) Where a resident of a Contract-
ing State shows proof that the action 
of the tax authorities of the Contract-
ing States has resulted or will result 
in double taxation contrary to the 
provisions of this Agreement he shall 
be entitled to present his case to the 
State of which he is resident. Should 
his claim be deemed worthy of con-
sideration, the competent authority of 
the State to which the claim is made 
shall endeavour to come to an agree-
ment -with the competent authority of 
the other State with a view to avoid-
ance of double taxation. 

(2) For the settlement of difficul-
ties or doubts in the interpretation or 
application of this Agreement or in 
respect of its relations to Agreements 
of the Contracting States with third 
States the competent authorities of the 
Contracting States shall reach a mu-
tual agreement as quickly as possible. 

Article XXI 

(1) The nationals of a Contracting 
State shall not be subjected in the 
other Contracting State to any taxa-
tion or any requirement connected 
therewith which is other or more 
burdensome than the taxation and 
connected requirements to which na-
tionals of that other State in the same 
circumstances are or may be sub-
jected. 
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(2) Der Ausdruck „Staatsangehörige" 
bedeutet: 

a) hinsichtlich der Bundesrepublik 
Deutschland: 

alle Deutschen im Sinne des Arti-
kels 116 Absatz 1 des Grundgeset-
zes für die Bundesrepublik Deutsch-
land; 

b) hinsichtlich des Königreichs Grie-
chenland: 
alle griechischen Staatsangehöri-
gen; 

c) alle juristischen Personen, Perso-
nengesellschaften und andere Per-
sonenvereinigungen, die nach dem 
in einem Vertragstaat geltenden 
Recht errichtet worden sind. 

(3) Staatenlose dürfen in einem Ver-
tragstaat weder einer Besteuerung 
noch einer damit zusammenhängenden 
Verpflichtung unterworfen werden, die 
anders oder belastender sind als die 
Besteuerung und die damit zusammen-
hängenden Verpflichtungen, denen die 
Staatsangehörigen dieses Staates un-
ter gleichen Verhältnissen unterwor-
fen sind oder unterworfen werden 
können. 

(4) Die Besteuerung einer Betrieb-
stätte, die ein Unternehmen eines Ver-
tragstaates in dem anderen Vertrag-
staat hat, darf in dem anderen Ver-
tragstaat nicht ungünstiger sein als 
die Besteuerung von Unternehmen des 
anderen Staates, die die gleiche Tätig-
keit ausüben. 

Diese Vorschrift ist nicht dahin aus-
zulegen, als verpflichte sie einen Ver-
tragstaat, den in dem anderen Ver-
tragstaat ansässigen Personen Steuer-
freibeträge, -vergünstigungen und -er-
mäßigungen auf Grund des Personen-
standes oder der Familienlasten zu ge-
währen, die er den in seinem Hoheits-
gebiet ansässigen Personen gewährt. 

(5) Die Unternehmen eines Vertrag-
staates, deren Kapital ganz oder teil-
weise, unmittelbar oder mittelbar, 
einer in dem anderen Vertragstaat an-
sässigen Person oder mehreren sol-
chen Personen gehört oder ihrer Kon-
trolle unterliegt, dürfen in dem erst-
genannten Vertragstaat weder einer 
Besteuerung oder einer damit zusam-
menhängenden Verpflichtung unter-
worfen werden, die anders oder be-
lastender sind als die Besteuerung und 
die damit zusammenhängenden Ver-
pflichtungen, denen andere ähnliche 
Unternehmen des erstgenannten Staa-
tes unterworfen sind oder unterworfen 
werden können. 

(6) In diesem Artikel bedeutet der 
Ausdruck „Besteuerung" Steuern jeder 
Art und Bezeichnung. 

Artikel XXII 

Dieses Abkommen gilt auch für das 
Land Berlin, sofern nicht die Regierung  

(2) The term "nationals'' means: 

(a) in respect of the Federal Republic 
of Germany: 

all Germans within the meaning of 
Article 116 (1) of the basic Law 
for the Federal Republic of Ger-
many; 

(b) in respect of the Kingdom of 
Greece: 
all Greek citizen;; 

(c) all legal persons, partnerships and 
associations deriving their status 
as such from the law in force in a 
Contracting State. 

(3) Stateless persons shall not be 
subjected in a Contracting State to 
any taxation or any requirement con-
nected therewith which is other or 
more burdensome than the taxation 
and connected requirements to which 
nationals of that State in the same 
circumstances are or may be sub-
jected. 

(4) The taxation on a permanent 
establishment which an enterprise of 
a Contracting State maintains in the 
other Contracting State shall not be 
less favourably levied in that other 
State than the taxation levied on 
enterprises of that other State carrying 
on the same activities. 

This provision shall not be constru-
ed as obliging a Contracting State to 
grant to residents of the other Con-
tracting State any personal allow-
ances, reliefs and reductions for taxa-
tion purposes on account of civil 
status or family responsibilities which 
it grants to its own residents. 

(5) Enterprises of a Contracting 
State, the capital of which is wholly 
or partly owned or controlled, directly 
or indirectly, by one or more residents 
of the other Contracting State, shall 
not be subjected in the first-mentioned 
Contracting State to any taxation or 
any requirement connected therewith 
which is other or more burdensome 
than the taxation and connected re-
quirements to which other similar 
enterprises of that first-mentioned 
State are or may be subjected. 

(6) In this Article the term "taxa-
tion" means taxes of every kind and 
description. 

Article XXII 

This Agreement shall also apply to 
Land Berlin, provided that the Govern- 



Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode 	Drucksache  V/1046  

der Bundesrepublik Deutschland gegen-
über der Regierung des Königreichs 
Griechenland innerhalb von drei Mo-
naten nach Inkrafttreten des Abkom-
mens eine gegenteilige Erklärung ah

-

gibt. 

Artikel  XXIII  

(1) Dieses Abkommen bedarf der 
Ratifizierung; die Ratifikationsurkun-
den sollen so bald wie möglich in Bonn 
ausgetauscht werden. 

(2) Dieses Abkommen tritt einen 
Monat nach Austausch der Ratifika-
tionsurkunden in Kraft und gilt dann 

a) hinsichtlich der griechischen Steuer 
mit Bezug auf die im Kalenderjahr 
1964 und in den folgenden Kalen-
derjahren bezogenen Einkünfte; 

b) hinsichtlich der deutschen Steuer 
für die Steuern, die für das Kalen-
derjahr 1964 und die folgenden Ka-
lenderjahre erhoben werden. 

Artikel XXIV 

Dieses Abkommen bleibt auf unbe-
grenzte Zeit in Kraft, jedoch kann je-
der der Vertragstaaten bis einschließ-
lich 30. Juni eines jeden Kalenderjah-
res, das auf das Kalenderjahr 1967 
folgt, das Abkommen gegenüber dem 
anderen Vertragstaat kündigen; in 
diesem Falle verliert dieses Abkom-
men seine Gültigkeit 

a) hinsichtlich der griechischen Steuer 
mit Bezug auf die Einkünfte, die in 
dem auf das Kündigungsjahr fol-
genden Kalenderjahr bezogen wer-
den; 

b) hinsichtlich der deutschen Steuer 
für die Steuern, die für das auf das 
Kündigungsjahr folgende Kalender-
jahr erhoben werden. 

ZU URKUND DESSEN haben die 
hierzu gehörig befugten Unterzeichne-
ten dieses Abkommen unterschrieben 
und mit ihren Siegeln versehen. 

GESCHEHEN zu Athen am acht-
zehnten April eintausendneunhundert-
sechsundsechzig in sechs Urschriften, 
je zwei in deutscher, englischer und 
griechischer Sprache, wobei jeder 
Wortlaut gleichermaßen verbindlich 
ist; im Zweifelsfall ist der englische 
Wortlaut maßgebend. 

Für die Bundesrepublik Deutschland: 
Oskar Schlitter 

Für das Königreich Griechenland: 
Th. Rendis 

ment of the Federal Republic of Ger-
many has not made a contrary dec-
laration to the Government of the 
Kingdom of Greece within three 
months from the date of entry into 
force of the Agreement. 

Article XXIII 

(1) This Agreement shall be ratified 
and the instruments of ratification 
shall be exchanged as soon as possible 
in Bonn. 

(2) This Agreement shall come into 
force after the expiration of a month 
following the date on which the instru-
ments of ratification are exchanged 
and shall thereupon have effect: 

(a) in respect of Greek tax, in relation 
to the income derived in the cal-
endar year 1964 and the sub-
sequent calendar years, 

(b) in respect of Federal Republic tax, 
for taxes which are levied for the 
calendar year 1964 and the sub-
sequent calendar years. 

Article XXIV 

This Agreement shall continue in 
effect indefinitively but either of the 
Contracting States may on or before 
the 30th day of June in any calendar 
year after 1967 give to the other Con-
tracting State notice of termination, 
and in such event this Agreement shall 
cease to be effective: 

(a) in respect of Greek tax, in relation 
to the income derived in the cal-
endar year subsequent to the year 
in which the notice of termination 
is given, 

(b) in respect of the Federal Republic 
tax, for taxes which are levied for 
the calendar year following the 
year in which the notice of ter-
mination is given. 

IN WITNESS WHEREOF the under-
signed duly authorised thereto have 
signed this Agreement and have af-
fixed thereto their seals. 

DONE in six originals in Athens 
this day of April 18th two each in the 
German, Greek and English languages, 
all three texts being equally authori-
tative except in the case of doubt 
when the English text shall prevail. 

For the Federal Republic of Germany: 
Oskar Schlitter 

For the Kingdom of Greece: 
Th. Rendis 
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Denkschrift 

Das vorliegende Abkommen regelt zum erstenmal 
auf vertraglicher Grundlage die Vermeidung der 
Doppelbesteuerung bei den Steuern vom Einkom-
men, Ertrag und Vermögen im Verhältnis zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und dem König-
reich Griechenland. In beiden Ländern bestehen mit 
gleichem Ziel schon heute auf der Grundlage der 
Gegenseitigkeit erlassene innerstaatliche Rechts-
regelungen, und zwar auf deutscher Seite die Ver-
ordnung zur Beseitigung von Doppelbesteuerungen 
auf dem Gebiet der direkten Steuern im Verhält-
nis zu Griechenland vom 15. Juni 1944 (RGBl. II 
S. 47) und auf griechischer Seite das Gesetz Nr. 1649 
vom 5. August 1944 (wegen der Wiederanwendung 
dieser Bestimmungen vgl. den Erlaß des Bundes-
ministers der Finanzen vom 17. April 1952 [BStBl. I 
S. 283]). Dem heutigen Stand der Wirtschaftsbezie-
hungen zwischen beiden Ländern und der modernen 
Entwicklung des internationalen Steuerrechts konn-
ten diese Bestimmungen jedoch nicht mehr genügen. 
Sie mußten deshalb durch eine umfassende, den heu-
tigen Bedürfnissen angepaßte Vertragsregelung er-
setzt werden. 

Den Verhandlungen, die im Juni 1959 in Bonn und 
im Mai 1963 in Athen geführt wurden, lagen von 
deutscher Seite ausgearbeitete Vertragsentwürfe zu-
grunde. 

Das Abkommen entspricht in Inhalt und Aufbau im 
wesentlichen der deutschen Abkommenspraxis; es 
folgt in zahlreichen Bestimmungen dem Musterent-
wurf der OECD und ist damit ein weiterer Schritt 
zur Vereinheitlichung des internationalen Steuer-
rechts. Für Einkünfte, die aus einem der beiden 
Staaten (Quellenstaat) im anderen Staat (Wohnsitz-
staat) ansässigen Personen zufließen, beseitigt das 
Abkommen die Doppelbesteuerung auf folgende 
Weise: Für gewisse Einkünfte wird die Besteuerung 
im Quellenstaat aufgehoben; diese Einkünfte dürfen 
dann nur noch im Wohnsitzstaat besteuert werden. 
Bei anderen Einkünften bleibt das Besteuerungs-
recht des Quellenstaates voll oder in beschränktem 
Umfang aufrechterhalten. In diesen Fällen wird die 
Doppelbesteuerung dadurch vermieden, daß der 
Wohnsitzstaat die Einkünfte entweder von seiner 
Steuer freistellt, oder die Steuer des Quellenstaates 
auf seine eigene Steuer anrechnet (vgl. Artikel 
XVII). Ähnliche Bestimmungen gelten für die Be-
steuerung des Vermögens (vgl. Artikel XVI und 
XVII). 

Zu den einzelnen Ahkommensvorschrilten ist fol-
gendes zu bemerken: 

Zu Artikel I 

Dieser Artikel bestimmt, für welche Steuern das 
Abkommen gilt. 

Zu dieser Vorschrift haben die Verhandlungsdelega

-

tionen in einer Verständigungsniederschrift fest

-

gehalten, daß auch die griechischen Sondersteuern 

von in Griechenland registrierten Schiffen als Teil 
der griechischen Einkommensteuer von dem Abkom-
men erfaßt werden. 

Zu Artikel II 

Absatz 1 dieses Artikels definiert einige wichtige, 
in dem Abkommen verwendete Begriffe. Hervor-
zuheben ist die dem Musterentwurf der OECD ent-
sprechende Bestimmung über den Wohnsitz (Num-
mer 4) ; während die bisher in beiden Ländern be-
stehenden einseitigen Rechtsvorschriften nur für 
deutsche und griechische Staatsangehörige galten, 
erstreckt sich der Schutz des vorliegenden Abkom-
mens auf alle Personen, die in einem oder beiden 
Staaten einen steuerlichen Wohnsitz haben. Die 
Definition des Ausdrucks „Betriebstätte" (Num-
mer 7) folgt ebenfalls den Vorschlägen des OECD-
Musterentwurfs. Im Interesse des freien zwischen-
staatlichen Wirtschaftsverkehrs zieht diese Rege-
lung die Grenzen des Betriebstättenbegriffs wesent-
lich enger ais die bisherigen in der Bundesrepublik 
und Griechenland geltenden einseitigen Rechtsvor-
schriften. 

Absatz 2 enthält Vorschriften für die Anwendung 
und Auslegung des Abkommens. 

Zu Artikel III 

Wie schon nach den bisherigen in der Bundesrepu-
blik und Griechenland geltenden innerstaatlichen 
Rechtsbestimmungen dürfen gewerbliche Gewinne 
im Quellenstaat nur besteuert werden, wenn sie 
einer dort belegenen Betriebstätte zugerechnet wer-
den können. Die Absätze 2 bis 4 regeln die Ermitt-
lung des Betriebstättengewinns. Absatz 5 stellt klar, 
daß dadurch weitergehende Abkommensvorschrif-
ten, die das Besteuerungsrecht dem Quellenstaat 
zuweisen, unberührt bleiben. Absatz 6 bezieht die 
Lohnsummen- und Gewerbekapitalsteuer in diese 
Regelung ein. Diese Bestimmungen entsprechen 
dem Musterentwurf der OECD. 

Zu Artikel IV 

Dieser, dem Musterentwurf der OECD entspre-
chende Artikel befaßt sich mit steuerlich nicht anzu-
erkennenden Gewinnverlagerungen zwischen ver-
flochtenen Unternehmen. 

Zu Artikel V 

Dieser Artikel stellt - internationalen Vertrags-
grundsätzen entsprechend - Schiffahrt- und Luft-
fahrtunternehmen eines Staates von der Besteue-
rung im anderen Staat frei. In Griechenland an-
sässige Personen unterliegen nach Absatz 1 nur 
den griechischen Steuern für die im internationalen 
Verkehr erwirtschafteten Einkünfte, die sie aus in 
griechischen Häfen registrierten Schiffen beziehen. 
Absatz 2 weist umgekehrt der Bundesrepublik das 
alleinige Besteuerungsrecht für solche Einkünfte zu, 
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die in der Bundesrepublik ansässige Personen aus 
Unternehmen mit Geschäftsführung im deutschen 
Inland aus dem Betrieb von Seeschiffen im inter-
nationalen Verkehr beziehen. Nach den Absätzen 3 
und 4 können entsprechend Luftfahrtunternehmen 
eines Staates mit ihren Einkünften aus dem Betrieb 
von Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr 
und aus Gemeinschaftsunternehmen nur in diesem 
Staate besteuert werden. Absatz 5 bezieht die Lohn-
summen- und Gewerbekapitalsteuer in diese Rege-
lung ein. 

Zu Artikel VI 

Dieser Artikel regelt die Besteuerung der Dividen-
den. Nach Absatz 1 steht das Besteuerungsrecht für 
diese Einkünfte grundsätzlich dem Wohnsitzstaat 
zu. Der internationalen Vertragspraxis entsprechend 
wird aber dem Quellenstaat ein der Höhe nach be-
grenztes Besteuerungsrecht eingeräumt (Absatz 2). 
Bei der Bemessung des Höchstsatzes für die Steuer 
des Quellenstaates war zu berücksichtigen, daß 
nach griechischem Steuerrecht die griechische Kör-
perschaftsteuer (Normalsatz: 35 v.H.) von dem aus-
geschütteten Teil des Gewinns nicht erhoben wird. 
Der in die Bundesrepublik abfließende Gewinn grie-
chischer Gesellschaften unterliegt daher nur einer 
Steuer zu Lasten des Aktionärs; sie wird nach natio-
nalem griechischem Steuerrecht als Abzugsteuer 
zu einem Satz von 25 v. H. erhoben, zu der bei Aus-
schüttungen an in der Bundesrepublik ansässige 
Kapitalgesellschaften eine zusätzliche Steuer mit 
einem Satz von 10 v. H. tritt. 

Da der aus Griechenland in die Bundesrepublik ab-
fließende Gewinn nicht mit griechischer Körper-
schaftsteuer belastet. ist, erschien es gerechtfertigt, 
die Steuer des Quellenstaates nicht auf den im 
OECD-Musterentwurf für Normalverhältnisse emp-
fohlenen und international weithin üblichen allge 
meinen Satz von 15 v.H. zu begrenzen, sondern bis 
zu einem Satz von 25 v.H. zuzulassen. Auch die 
Empfehlungen des OECD-Steuerausschusses lassen 
eine Quellensteuer von mehr als 15 v.H. für solche 
Länder zu, die — wie Griechenland und die Bundes-
republik -- den ausgeschütteten Teil des Gewinnes 
nicht oder zu einem geringeren Satz besteuern als 
den nichtausgeschütteten Gewinn. Die Begrenzung 
der Steuer des Quellenstaates auf den Satz von 
25 v.H. bewirkt, daß von Dividenden, die grie-
chische Gesellschaften an deutsche Kapitalgesell-
schaften zahlen, die zusätzliche Steuer von 10 v. H. 
nicht mehr erhoben werden kann. 

Die diese Regelungen ergänzende Begriffsbestim-
mung des Ausdrucks Dividenden (Absatz 3) und 
der Vorbehalt der Betriebsstättenbesteuerung (Ab-
satz 5) folgen den Vorschlägen des OECD-Muster-
entwurfs. 

Zu Artikel VII 

Dieser Artikel weist das Besteuerungsrecht für Zin-
sen grundsätzlich dem Wohnsitzstaat zu- (Absatz 1). 
Dem Musterentwurf der OECD entsprechend räumt 
Absatz 2 auch dem Quellenstaat ein Besteuerungs-
recht ein, begrenzt aber seine Steuer auf den Satz 
von 10 v.H. Zinsen, die der Staatsbank eines Lan

-

des  oder der deutschen Kreditanstalt für Wieder

-

aufbau aus dem anderen Staat zufließen, sind jedoch 
völlig von der Steuer dieses anderen Staates frei-
gestellt. (Absatz 3). 

Die diese Regelung ergänzenden Bestimmungen 
der Absätze 4 bis 7 entsprechen dem OECD-Muster-
entwurf. 

Das griechische Steuerrecht befreit bestimmte Zin-
sen von der Einkommensbesteuerung, soweit nicht 
ein Doppelbesteuerungsabkommen Griechenland 
diese Zinsen zur Besteuerung zuweist. Absatz 8 
sichert, daß diese Befreiung trotz des vorliegenden 
Abkommens den in der Bundesrepublik ansässigen 
Personen erhalten bleibt. 

Zu Artikel VIII 

Dieser Artikel weist, entsprechend dem OECD-
Musterentwurf, für Lizenzgebühren das ausschließ-
liche Besteuerungsrecht dem Wohnsitzstaat zu. Nicht 
unter diese Regel fallen Gebühren für die Über-
lassung von kinematographischen Filmen (vgl. Arti-
kel T1 Abs. 1 Nr. 6). Im übrigen entspricht der Arti-
kel dem Musterentwurf der OECD. 

Zu Artikel IX 

Nach diesem den Grundsätzen der OECD entspre-
chenden Artikel können Gewinne aus der Veräuße-
rung von Vermögenswerten nur im Wohnsitzstaat 
besteuert werden (Absatz 1). Dem Wohnsitzstaat 
steht jedoch das Besteuerungsrecht für die Gewinne 
aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermö-
gen (Artikel XIII Abs. 3) und für die im Zusam-
menhang mit einer Betriebstätte anfallenden Ver-
äußerungsgewinne zu (Absatz 2). 

Zu Artikel X 

Nach diesem Artikel können Vergütungen für 
Dienstleistungen, die aus öffentlichen Kassen ge-
zahlt werden, nur in dem Staat der auszahlenden 
Kasse besteuert werden. Diese Bezüge können aber 
auch in dem anderen Vertragstaat besteuert werden, 
wenn der Steuerpflichtige dort ansässig ist und die 
Staatsangehörigkeit dieses Staates besitzt, ohne zu-
gleich Staatsangehöriger des Staates der zahlenden 
Kasse zu sein. Diese Regelung gilt auch für Gehalts-
zahlungen der Staatsbahnen, der Post und der 
Staatsbanken beider Länder (Absatz 4), nicht aber 
für Gehälter, die im Rahmen einer gewerblichen 
Betätigung der öffentlichen Hand anfallen (Absatz 3). 

Zu Artikel XI 

Dieser Artikel regelt — in engem Anschluß an das 
Musterabkommen der OECD - die Besteuerung der 
Einkünfte aus selbständiger und nichtselbständiger 
Arbeit. Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit kön-
nen danach im Quellenstaat nur besteuert werden, 
wenn sie einer dortigen festen Einrichtung zuzu-
rechnen sind; eine Ausnahme gilt für berufsmäßige 
Künstler und Sportler (Absatz 1) sowie für Auf-
sichts- und Verwaltungsratsvergütungen (Absatz 4). 
Für Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit steht 
das Besteuerungsrecht dem Staat zu, in dem die 
Tätigkeit ausgeübt wird (Absatz 2). Sonderregelun- 
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gen gelten für kurzfristig entsandte Arbeitskräfte, 
sowie für Dienstleistungen, die an Bord eines See-
schiffes oder Luftfahrzeuges erbracht werden (Ab-
sätze 5 und 6). 

Zu Artikel XII 

Dieser Artikel weist für Ruhegehälter und Renten 
das ausschließliche Besteuerungsrecht dem Wohn-
sitzstaat zu (Absatz 1). Abweichend davon können 
nach den Absätzen 2 bis 4 Ruhegehälter und Renten 
aus öffentlichen Kassen im Staat der Kasse besteu-
ert werden; diese Regelung gilt nach Absatz 5 auch 
für Kriegsfolgeentschädigungen und Entschädigun-
gen für politische Verfolgung. 

Zu Artikel XIII 

Dieser, dem OECD-Musterabkommen entsprechende 
Artikel weist das Besteuerungsrecht für Einkünfte 
aus unbeweglichem Vermögen dem Belegenheits-
staat zu. 

Zu Artikel XIV und XV 

Diese Artikel sollen den internationalen Austausch 
von Ausbildungskräften, Schülern, Lehrlingen und 
Studenten fördern. Zu diesem Zweck befreit Arti-
kel XIV Einkünfte bestimmter Gastlehrkräfte aus 
ihrer Lehrtätigkeit von der Steuer des Gastlandes, 
während Artikel XV die Unterhalts-, Ausbildungs-
und Studiengelder bei Austauschstudenten und Lehr-
lingen von der Steuer des Gastlandes freistellt, so-
weit diese Gelder nicht aus dem Gastland selbst 
stammen. 

Zu Artikel XVI 

Dieser im wesentlichen dem Musterentwurf der 
OECD entsprechende Artikel regelt die Vermögens-
besteuerung. Die Absätze 1 bis 3 weisen das Be-
steuerungsrecht für unbewegliches Vermögen und 
Betriebstättenvermögen — außer den Betriebstät-
ten international tätiger Schiffahrt- und Luftfahrt-
unternehmen — dem Belegenheitsstaat zu. Das ge-
samte übrige Vermögen darf nur im Wohnsitzstaat 
besteuert werden (Absatz 4). 

Zu Artikel XVII 

Dieser Artikel legt fest, wie der Wohnsitzstaat die 
Doppelbesteuerung bei Einkünften und bei Vermö-
gensteilen beseitigt, die nach dem Abkommen im 
Quellen- und Belegenheitsstaat besteuert werden 
können. 

Bei in Griechenland ansässigen Personen zieht Grie-
chenland uneingeschränkt alle nach dem Abkommen 
der Bundesrepublik zur Besteuerung zugewiesenen 
Einkünfte zur griechischen Steuer heran, rechnet 
jedoch die deutsche Steuer auf die für diese Ein-
künfte zu entrichtende griechische Steuer an (An-
rechnungsmethode). 

Bei in der Bundesrepublik ansässigen Personen wer-
den die Einkünfte oder Vermögensteile, die nach 
dem Abkommen in Griechenland besteuert werden 
können, nach Absatz 2 Nr. 1 grundsätzlich von den 
deutschen Steuern freigestellt (Freistellungsmethode), 
ohne aber bei der Ermittlung des Steuersatzes für 

die übrigen Einkünfte auszuscheiden (Progressions-
vorbehalt). Abweichend davon bleiben die folgen-
den aus Griechenland stammenden Einkünfte der 
deutschen Besteuerung voll unterworfen, wobei aber 
zur Beseitigung der Doppelbesteuerung die grie-
chische Steuer auf die deutsche Steuer angerechnet 
wird (Anrechnungsmethode) : 

Dividenden; 
Zinsen; 
Vergütungen für Dienstleistungen, die aus grie-
chischen öffentlichen Kassen an in der Bundes-
republik ansässige deutsche Staatsangehörige 
gezahlt werden, die nicht zugleich auch grie-
chische Staatsangehörige sind; 
Aufsichts- und Verwaltungsratsvergütungen und 
Vergütungen für Dienstleistungen an Bord in 
Griechenland registrierter Seeschiffe. 

Um seine Wirtschaftsentwicklung zu fördern, ge-
währt Griechenland ausländischen Investoren ge-
zielte Steuervergünstigungen; so werden in gewis-
sen Fällen ins Ausland abfließende Zinsen ganz oder 
teilweise von den griechischen Steuern freigestellt. 
Würde nur die tatsächlich gezahlte griechische 
Steuer auf die deutsche Steuer angerechnet, so 
gingen diese Investitionsanreize verloren. Um das 
zu verhindern, sind nach dem Abkommen bei Zinsen 
auch die griechischen Steuern anzurechnen, die 
Griechenland nach dem Abkommen erheben dürfte, 
auf die es aber zur Förderung seiner wirtschaftlichen 
Entwicklung verzichtet hat [Absatz 2 Nr. 2 (bb)]. 
Damit wird die Anlage deutschen Kapitals in Grie-
chenland auch steuerlich gefördert. 

Bei Dividenden, die eine deutsche Muttergesellschaft 
(Mindestbeteiligung: 25 v. H.) von einer griechischen 
Tochtergesellschaft erhält, ist auf die deutsche Steuer 
ein Betrag von 30 v.H. der Bruttodividende anzu-
rechnen. Diese Regelung berücksichtigt, daß der 
ausgeschüttete Gewinn keiner griechischen Körper-
schaftsteuer unterlegen hat. Der Anrechnungsbetrag 
übersteigt jedoch die griechische Quellensteuer, die 
von den Dividenden zu Lasten des Aktionärs erho-
ben werden kann. Das Abkommen senkt damit die 
Gesamtbelastung der ausgeschütteten Gewinne im 
groben auf den Betrag ab, der anfiele, wenn diese 
Gewinne in Griechenland einer Körperschaftsteuer 
mit einer Belastung von etwa 35 v.H. und daneben 
einer — nach internationaler Praxis — auf 10 oder 
15 v. H. begrenzten Quellenbesteuerung der Divi-
denden unterlägen, in der Bundesrepublik aber - 
nach der in den anderen deutschen Doppelbesteue-
rungsabkommen üblichen Regelung — von der deut-
schen Körperschaftsteuer freigestellt würden. 

Diese Regelung gewährleistet auch, daß etwaige 
griechische Steuerbefreiungen dem deutschen In-
vestor voll zugute kommen. Die Beschränkung aul 
Ausschüttungen werbender Gesellschaften im Sinne 
des Absatzes 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb 
schließt ungerechtfertigte Steuervorteile durch inter-
nationale Einkommensverlagerungen aus. 

Zu Artikel XVIII 

Dieser Artikel stellt klar, daß das Abkommen wei-
tergehende Vergünstigungen für diplomatisches und 
konsularisches Personal nicht berührt. 
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Zu Artikel XIX 

Nach diesem Artikel können die zuständigen Behör-
den beider Vertragstaaten Auskünfte austauschen, 
die zur Durchführung des Abkommens und zur Ver-
meidung der Steuerhinterziehung erforderlich sind. 

Zu Artikel XX 

Dieser Artikel sieht vor, daß die zuständigen Be-
hörden beider Vertragstaaten die bei der Anwen-
dung des Abkommens auftauchenden Fragen im 
Verständigungs- oder Konsultationsverfahren lösen. 

Zu Artikel XXI 

Dieser dem Musterentwurf der OECD entsprechende 
Artikel untersagt steuerliche Diskriminierungen auf 
Grund der Staatsangehörigkeit (Absätze 1 bis 3). 
Die Absätze 4 und 5 enthalten Vorschriften für die 
Besteuerung von Betriebstätten und Kapitalbeteili-
gungen an gewerblichen Unternehmen. Die Ver-
handlungsdelegationen haben dazu in einer gemein-
samen Niederschrift festgehalten, daß die deutschen 

Rechtsvorschriften über die beschränkte Steuer-
pflicht — auch soweit sie von denen für unbe-
schränkt Steuerpflichtige abweichen — nicht gegen 
Absatz 4 verstoßen. Der Artikel gilt nach Absatz 6 
für Steuern jeder Art. 

Zu Artikel XXII 

Dieser Artikel enthält die übliche Berlin-Klausel. 

Zu Artikel XXIII 

Dieser Artikel regelt die Ratifizierung und das In-
krafttreten des Abkommens. Nach Absatz 2 soll das 
Abkommen erstmals für das Kalenderjahr 1964 an-
gewendet werden. Diese Regelung wurde schon 
1963 vereinbart. Zum Schutz des Vertrauens der 
Steuerpflichtigen wurde an ihr festgehalten, obwohl 
sich die Unterzeichnung des Abkommens länger als 
erwartet hinzog. 

Zu Artikel XXIV 

Dieser Artikel enthält Vorschriften über eine et-
waige Kündigung des Abkommens. 


